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Teil  I – Prospekt 
 
Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen 

und Anleger (Wesentliche Anlegerinformationen) und der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht  (fal ls  

nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht) bilden Grundlage für alle Zeichnungen des Anlage-

fonds.  

 

Gültigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, in den Wesentl i-

chen Anlegerinformationen oder in einem der im Prospekt aufgeführten Dokumente enthalten sind. 

 

 

1. Informationen über den Anlagefonds 

 
1.1 Allgemeine Angaben zum Fonds 

 
Der „Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF)“ ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizeri-

schen Rechts der Art "Effektenfond" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapi talanla-

gen vom 23. Juni 2006. Der Fondsvertrag wurde von der GAM Investment Management 

(Switzerland) AG als Fondsleitung aufgestellt und mit Zustimmung der State Street Bank In-

ternational GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank der Eidgenössischen 

Finanzmarktaufsicht FINMA unterbreitet und von dieser erstmals am 7. Oktober 2015 geneh-

migt. 

 

Der Anlagefonds basiert auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag),  in dem s ich die 

Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erwo rbenen Anteile am 

Anlagefonds zu beteiligen und dieses gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsver-

trag selbständig und im eigenen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe 

der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben am Fondsvertrag teil. 

 

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank 

und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaf fen, 

aufzuheben oder zu vereinigen.  

Es bestehen zurzeit folgende Anteilsklassen: 

 

Anteils-

klasse 

Anleger-

kreis 

Mindest-

anlagebe-

trag bei 

Erstzeich-

nung 

Rech-

nungs-

einheit  

Max. 

Verwal-

tungs-

kommis-

sion 

Ertrags-

verwen-

dung 

Ausgabe- / 

Rücknah-

me- 

spesen *1/*2 

Cut-off 

time*3 / 

Valuta-

Tage*4 

A offen keine CHF 1.90% 
ausschüt-

tend 
keine 

15 Uhr*3 / 

2*4 

B offen keine CHF 1.90% 
thesaurie-

rend 
keine 

15 Uhr*3 / 

2*4 

C*
5 

Qualifi-

zierte 

Anleger 

gemäss § 

5 des 

Fondsver-

trages 

500’000 CHF 1.15% 
ausschüt-

tend 
keine 

15 Uhr*3 / 

2*4 
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Anteils-

klasse 

Anleger-

kreis 

Mindest-

anlagebe-

trag bei 

Erstzeich-

nung 

Rech-

nungs-

einheit  

Max. 

Verwal-

tungs-

kommis-

sion 

Ertrags-

verwen-

dung 

Ausgabe- / 

Rücknah-

me- 

spesen *1/*2 

Cut-off 

time*3 / 

Valuta-

Tage*4 

K*
5 offen 500’000 CHF 1.15% 

ausschüt-

tend 
keine 

15 Uhr*3 / 

2*4 

Kt*5 offen 500’000 CHF 1.15% 
thesaurie-

rend 
keine 

15 Uhr*3 / 

2*4 

M*5 

offen für 

alle Mitar-

beiter der 

Julius Bär 

Gruppe 

keine CHF 1.15% 
thesaurie-

rend 
keine 

15 Uhr*3 / 

2*4 

Ma*5 

offen für 

alle Mitar-

beiter der 

Julius Bär 

Gruppe 

keine CHF 1.15% 
ausschüt-

tend 
keine 

15 Uhr*3 / 

2*4 

V*
5 offen 

10‘000‘00

0 
CHF 1.00% 

thesaurie-

rend 
keine 

15 Uhr*3 / 

2*4 

W*
5 

Qualifi-

zierte 

Anleger 

gemäss § 

5 des 

Fondsver-

trages 

10‘000‘00

0 
CHF 1.00% 

thesaurie-

rend 
keine 

15 Uhr*3 / 

2*4 

 
*

1
 Dem Anlagefonds erwachsen anlageseitig nur insoweit Nebenkosten in Verbindung mit der Ausgabe und Rück-

nahme von Anteilen, als an einem Bankwerktag per Saldo ein Ausgabe- oder Rücknahmeüberschuss resultiert. Die 

Fondsleitung kann in dem Umfang auf die Erhebung von Ausgabe- und Rücknahmespesen verzichten, als Ausgaben 
und Rücknahmen an einem Bankwerktag gegeneinander aufgerechnet werden können. Dabei sind die ausgebenden 

und die zurücknehmenden Anleger jeweils unter einander gleich zu behandeln. 

 
*

2 
Die Ausgabe-/ bzw. Rücknahmespesen werden den einzelnen Anteilsklassen kongruent belastet.

 

 
*3
 Frist zur Einreichung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge von Fondsanteilen (Cut-off time): Bei der Depotbank 

bis spätestens 15:00 Uhr eines jeden Bankwerktages in der Stadt Zürich (Auftragstag) eingegangene Aufträge wer-

den am nächsten Bankwerktag in der Stadt Zürich (Bewertungstag) abgerechnet. 

 
*4
 Valutatage nach Abrechnung des Ausgabe/ Rücknahmepreises (Bewertungstag). 

 
*5 

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb, Anbieten und Halten von diesen Anteilsklassen werden keine Kommissione n , 

Gebühren, Provisionen oder andere monetäre oder nichtmonetäre Vorteile für Vertriebs- bzw. Vermittlungsleistunge n  

bezahlt.  

 

Die Anteilsklassen stellen keine segmentierten Vermögen dar. Entsprechend kann nicht aus-

geschlossen werden, dass eine Anteilsklasse für Verbindlichkeiten einer anderen Anteilsklas-

se haf tet, auch wenn Kosten grundsätzlich nur derjenigen Anteilsklasse belastet werden,  d er 

eine bestimmte Leistung zukommt. 
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1.2 Anlageziele und Anlagepolitik des Anlagefonds 

 
1.2.1 Anlageziele und Anlagen 

 

Detaillierte Angaben zur Anlagepolitik und deren Beschränkungen, der zuläss igen Anlage-

techniken und –instrumente (insbesondere derivative Finanzinstrumente [„Derivate“] sowie de-

ren Umfang) sind aus dem Fondsvertrag (Teil III / §§ 7-15) ersichtlich. 

 

1.2.2 Anlageziel und Anlagen des Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) 

Das Anlageziel des Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) ("Fonds") ist es einen konsistenten 

Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. 

Die Fondsleitung investiert das Vermögen inklusive der flüssigen Mittel gemäss § 9 des Julius 

Bär Edelweiss Fund Equity (CHF), direkt in nachfolgend aufgeführte Anlagen: 

 

a) Mindestens 70% des Vermögens in Beteiligungswertrechte und –wertpapiere (Ak-

tien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) gemäss § 

8 A Zif f . 1 lit. a, von Unternehmen die im SPI enthalten sind und auf  Schweizer 

Franken lauten. Zudem bis zu maximal 20% des Vermögens in Beteil igungswert-

rechte und –wertpapiere von Unternehmen, welche im MSCI Europe oder im MSCI 

North America enthalten sind. Allfällige Beteiligungswertrechte und –wertpapiere von 

Unternehmen, welche bereits im SPI enthalten sind, fallen nicht  unter diese 20% 

Beschränkung.  

 

b) Bis zu maximal 20% des Vermögens in Forderungswertrechte und –wertpapiere 

entwickelter Märkte (Obligationen, Schuldverschreibungen, Rentenpapiere, Wandel- 

und Optionsanleihen und andere zinstragende Anlagen, zusammen: „Obligationen“) 

im Sinne von § 8 A Ziff. 1 lit. a, die von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuld-

nern in entwickelten Märkten ausgegeben und garantiert werden und  auf  eine f rei 

konvertierbare Währung lauten.  

 

 Das Exposure in Obligationen wird hauptsächlich in Instrumente von Schuldnern mit  

höherer Qualität (Investment Grade) investiert. Daneben können auch in Instrumen-

te von Schuldnern tieferer Qualität (Non-Investment Grade) gehalten werden (bis 

max. 10% des Exposures in Obligationen). Dabei ist die Währungsvertei lung wie 

folgt: maximal 100% CHF oder maximal 30% Fremdwährungen. 

 

 Wandelobligationen sind auf 10% des Vermögens begrenzt . Dabei is t d ie Wäh-

rungsverteilung wie folgt: maximal 100% CHF oder maximal 30% Fremdwährungen. 

 

c) Kurzf ristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente gemäss § 8 A Ziff. 1 lit. e (bis 

maximal 30% des Vermögens) und Bankguthaben gemäss und § 8 A Ziff. 1 lit. f (bis 

maximal 30% des Vermögens). 

 

Der Fonds investiert mindestens 51% des Nettofondsvermögens fortlaufend in Aktien, die 

zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt  zuge-

lassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Inves t-

mentfonds oder Real Estate Investment Trust (REIT) handelt. 
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Anlagen gemäss den Buchstaben a), b) und c) hiervor können auch indirekt mittels kol-

lektiven Kapitalanlagen gemäss § 8 A Ziff. 1 lit. d getätigt werden. Investitionen in kollekti-

ve Kapitalanlagen, welche als OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/ EG vom 13.  Juli 

2009 (UCITS IV) bzw. künf tiger Folgerichtlinien qualifiziert werden können, dürfen kum u-

lativ maximal 25% des Vermögens betragen. Hingegen darf in Zielfonds,  die nicht  den 

genannten Richtlinien entsprechen, weniger als 10% des Vermögens investiert werden. 

 

Indirekte Anlagen mittels Derivaten gemäss § 8 A Ziff. 1 lit. b können auf Anlagen gemäss 

den Buchstaben a), b) und c) hiervor sowie auf Finanzindizes, Zinssätze oder Währungen 

getätigt werden. Die Anlagerestriktionen gemäss lit. a bis c hiervor sind dabei einzuhalten. 

 

Anlagen werden hauptsächlich in Schweizer Franken getätigt. Währungsrisiken können abgesi-

chert werden. Währungs-Derivate werden ausschliesslich zur Absicherung, jedoch nicht zur effi-

zienten Portfolioverwaltung verwendet. Da keine ständige und umfassende Absicherung erfo l-

gen muss, kann ein Wertverlust aufgrund von Wechselkursschwankungen nicht ausgeschlossen 

werden. 

 

Zur Beurteilung der Bonität der Schuldner gemäss lit. b hiervor werden die Rat ings von ane r-

kannten Ratingagenturen verwendet. 

 

Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarkt instru-

mente desselben Emittenten anlegen, wenn diese  von einem OECD-Staat, einer öf fent lich-

rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öf fentl ich-

rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union an-

gehören, begeben oder garantiert werden.  

 

Die Fondsleitung kann für den „Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF)“ b is  zu 100% des 

Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen, wenn 

diese von einem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaf t aus der OECD 

oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz 

oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert  werden. 

Als Emittenten bzw. Garanten sind zugelassen: 

OECD-Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften aus OECD-Mitgliedstaaten, Europäische 

Union (EU), Europarat, Sozialer Entwicklungsfonds des Europarates, Internationale Bank für 

Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwick-

lung (EBRD), Europäische Investitionsbank (EIB), Interamerikanische Entwick lungsbank ( I-

ADB), Nordic Investment Bank (NIB), Asiatische Entwicklungsbank (ASDB), Afrikanische Ent-

wicklungsbank (AfDB), Internationaler Währungsfonds, Europäischer Stabilitätsmechanismus 

Fonds (ESM), Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), Internationale Finanz-

Corporation (IFC) und die Eurofima (Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von E i-

senbahnmaterial). 

 

Im Zusammenhang mit Geschäften mit derivativen Finanzinstrumenten können Gegenparteiri-

siken auf treten. Diese Risiken werden wie folgt minimiert: 
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Als Sicherheiten sind folgende Arten zulässig:  

- Geldmarktpapiere, 

- Anleihen, welche von einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden und 

eine hohe Bonität aufweisen, 

- Barmittel, sofern sie auf eine in G10-Währungen lauten. 

 

Die Besicherung erstreckt sich auf alle OTC-Derivate. Die Fondsleitung kann eine Ausnahme 

vorsehen bei Devisentermingeschäften mit einer Laufzeit von bis zu sechs Monaten. 

Die Sicherheitsmarge beträgt 0% für Sicherheiten in Form von Barmitteln, Geldmarktpapieren 

oder Anleihen, welche eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr aufweisen. Für Anleihen mit 

einer Restlaufzeit von einem Jahr und mehr kommt eine Sicherheitsmarge von mindestens 2% 

zur Anwendung, wobei diese Marge mit der Laufzeit der jeweiligen Anleihe zunimmt. 

 

Barsicherheiten können in Form von Bankguthaben, Staatsanleihen mit einer hohen Bonität so-

wie direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente mit kurzer Laufzeit wieder angelegt werden. Die 

Wiederanlage der Barsicherheiten muss immer in derselben Währung wie die der entgegenge-

nommenen Sicherheiten erfolgen. Die Wiederanlage von Barsicherheiten kann durch Wert-

schwankungen beeinträchtigt werden. Des Weiteren kann ein gewisses Liquiditätsrisiko nicht 

ausgeschlossen werden. 

 
 
1.2.3 Anlagetechniken und –instrumente, Einsatz von Derivaten, Aufnahme und Gewährung 

von Krediten, Belastung des Fondsvermögens 

Die Fondsleitung darf Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten darf jedoch auch unter 

ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen b e-

ziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Bei der Ris i-

komessung gelangt der Commitment-Ansatz II zur Anwendung. 

 

Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anla-

gepositionen eingesetzt. 

 

Im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen dürfen Derivate nur zum Zwecke der Wäh-

rungsabsicherung eingesetzt werden. Vorbehalten bleibt die Absicherung von Markt-,  Zins- 

und Kreditrisiken bei kollektiven Kapitalanlagen, sofern die Risiken eindeutig bestimmbar und  

messbar sind. 

 

Es dürfen sowohl Derivat-Grundformen wie auch exotische Derivate in einem vernachlässig-

baren Umfang eingesetzt werden, wie sie im Fondsvertrag näher beschrieben sind (vgl. § 12),  

sofern deren Basiswerte gemäss Anlagepolitik als Anlage zulässig sind. Die Derivate können 

an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt  ge-

handelt oder OTC (over-the-counter) abgeschlossen sein. Derivate unterl iegen neben dem 

Markt- auch dem Gegenparteirisiko, d.h. dem Risiko, dass die Vertragspartei ihren Verpfl ich-

tungen nicht nachkommen kann und dadurch einen finanziellen Schaden verursacht. 

 
Alle Arten von Kreditderivaten (z.B. Total Return Swaps, Credit Default Swaps) dürfen nicht 

erworben werden. 
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Der Einsatz von Derivaten darf eine Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das Fondsvermögen 

ausüben beziehungsweise einem Leerverkauf entsprechen. Dabei darf das Gesamtengage-

ment in Derivaten bis zu 100% des Nettofondsvermögens und mithin das Gesamtengagement 

des Fonds bis zu 200% seines Nettofondsvermögens betragen. 

 
§ 12 des Fondsvertrages definiert ausführlich, in welchem Umfange Verpflichtungen aus Deri-

vaten eingegangen werden können. 

  

Die Fondsleitung darf für den Anlagefonds höchstens im Umfang von 10% seines Net tover-

mögens vorübergehend Kredite aufnehmen (maximale Laufzeit des Kredits  von 30 Tagen) 

und diese nicht für die Anschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagefonds verwen-

den.  

 

 Die Fondsleitung darf das Nettovermögen des Anlagefonds mit Pfandrechten belasten oder 

zur Sicherung übereignen. Weder die Fondsleitung noch die Depotbank dürfen aber mehr als  

25% des Nettovermögens des Anlagefonds verpfänden oder zur Sicherung übereignen. 

 

Die Belastung des Nettovermögens des Anlagefonds mit Bürgschaften ist nicht gestattet . Ein 

engagementerhöhendes Kreditderivat gilt nicht als Bürgschaft im Sinne dieses Paragraphen. 

 

1.2.4 Anlagebeschränkungen 

Detaillierte Angaben zum Anlageziel des Fonds, der Anlagepolitik und deren Beschränkungen, 

der zulässigen Anlagetechniken und -instrumente (insbesondere derivative Finanzinstrumente 

sowie deren Umfang) sind im Fondsvertrag (vgl. Teil III, § 7-15) enthalten. 

 

1.2.5 Die wesentlichen Risiken 

Der Wert der im Fonds befindlichen Vermögenswerte richtet sich nach der täglichen Börse n-

bewertung. Aufgrund von Kursschwankungen kann dieser steigen oder auch fallen. Folgl ich 

besteht das Risiko, dass ein Anleger nicht mehr den ursprünglich investierten Betrag zurüc k-

erhält. Der Wert der Vermögenswerte hängt hauptsächlich von der generellen ökonomischen 

Entwicklung, sowie unternehmensspezifischen Faktoren ab. Zudem hängt er von der Nachfra-

ge- und Angebotssituation an der Börse ab, welche ihrerseits stark von der Erwartungshaltung 

der Marktteilnehmer beeinflusst wird. Für Anleger, deren Referenzwährung von der Anlag e-

währung des Fonds abweicht, können Währungsrisiken entstehen. Der Fonds darf derivat ive 

Finanzprodukte zur Absicherung von Risiken oder zur besseren Erreichung des Anlageziels 

halten. Es kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlage-

politik erreicht werden. 

 

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Kauf von Derivaten bestimmte Ris iken 

birgt, die sich negativ auf die Performance des Anlagefonds auswirken können. 

 

Bei Wertpapieren von Emittenten (High Yield Bonds), die nach der Markteinschätzung keine 

guten Bonitäten ("Non-Investment Grade") aufweisen und gegenüber vergleichbaren Staats-

anleihen eine höhere Rendite versprechen, muss mit einer überdurchschnittlichen Volati l i tät  

gerechnet werden bzw. kann sogar der vollständige Wertverlust einzelner Anlagen nicht  aus-

geschlossen werden. 
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1.3 Profil des typischen Anlegers 

Der Anlagefonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag 

unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunk t im 

Schweizer Franken steht. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporär 

auch 

zu Wertverlusten führen können. In einem Gesamtportfolio kann der Fonds als 

Basisanlage eingesetzt werden. 

 

1.4 Für den Anlagefonds relevante Steuervorschriften 

1.4.1 Besteuerung des Anlagefonds 

Der Anlagefonds besitzt in der Schweiz keine Rechtspersönlichkeit. Er unterliegt weder einer 

Ertrags- noch einer Kapitalsteuer.  

Die im Anlagefonds auf inländischen Erträgen abgezogene eidgenössische Verrechnung s-

steuer kann von der Fondsleitung für den Anlagefonds vollumfänglich zurückgefordert werden.  

Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können Quellensteuerabzügen des jeweiligen Anla-

gelandes unterliegen. Soweit möglich, werden diese Steuern von der Fondsleitung aufgrund 

von Doppelbesteuerungsabkommen oder entsprechenden Vereinbarungen für die Anleger mit 

Domizil in der Schweiz zurückgefordert. 

 

1.4.2 Besteuerung der Anleger mit Steuerdomizil in der Schweiz 

Der Ertrag aus dem Anlagefonds unterliegt der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quel-

lensteuer) von 35% ungeachtet dessen, ob der Ertrag thesauriert oder ausgeschüttet wird. Die 

mit separatem Coupon ausgeschütteten Kapitalgewinne unterliegen keiner Verrechnungs-

steuer. In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug gebrachte Verrechnungs-

steuer durch Deklaration in der Steuererklärung resp. durch separaten Verrechnungssteueran-

trag zurückfordern. 

 

1.4.3 Besteuerung der Anleger mit Steuerdomizil im Ausland 

Der Ertrag aus dem Anlagefonds unterliegt der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quel-
lensteuer) von 35% ungeachtet dessen, ob der Ertrag thesauriert oder ausgeschüttet wird. Die 
mit separatem Coupon ausgeschütteten Kapitalgewinne unterliegen keiner Verrechnungs-
steuer. Im Ausland domizilierte Anleger können die Verrechnungssteuer gegebenenfalls b a-
sierend auf  dem allfällig zwischen der Schweiz und ihrem Domizilland bestehenden Doppe l-
besteuerungsabkommen ganz oder teilweise zurückfordern. Bei fehlendem Abkommen be-
steht keine Rückforderungsmöglichkeit.  

Ferner können sowohl Erträge als auch Kapitalgewinne, ob ausgeschüttet oder thesauriert, je 

nach Person, welche die Anteile direkt oder indirekt hält, teilweise oder ganz einer sogenann-

ten Zahlstellensteuer unterliegen. 

 

1.4.4 Steuerliche Angaben für alle Anleger 

 US-Quellensteuer 
Alle Anleger haben für US Steuerzwecke ein entsprechendes W-8 Formular einzureichen (z.B. 

W-8BEN-E). Auf Verlangen ist das W-8 Formular in periodischen Abständen zu erneuern (im 

Allgemeinen alle 3 Jahre). Sollten sich die im W-8 Formular gemachten Angaben eines Anle-

gers ändern, so hat dieser auch ohne Aufforderung und unverzüglich ein ak tualisiertes W-8 

Formular einzureichen. Die Anleger anerkennen, dass ihre Identität gegenüber Fondsleitung,  

Depotbank und Behörden (einschliesslich Steuerbehörden im In- und Ausland) sowie gegen-

über sonstigen, steuerlich relevanten Gegenparteien (z.B. Broker) offengelegt werden kann. 
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FATCA 

Der Anlagefonds ist bei den US-Steuerbehörden als registered deemed compliant FFI im Si n-

ne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compl i-

ance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, „FATCA“) an-gemeldet. 

 

Internationaler automatischer Informationsaustausch in Steuersachen (automatischer 

Informationsaustausch; AIA)  

Dieser Anlagefonds qualifiziert für die Zwecke des automatischen Informationsaustausches im 

Sinne des gemeinsamen Melde- und Sorgfaltsstandards der Organisation für wirtschaf t liche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Informationen über Finanzkonten (GMS) als  

nicht meldendes Finanzinstitut. 

 

Wichtiger Hinweis 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage und (so-

weit publiziert) Praxis in der Schweiz aus. Sie dienen ausschliesslich zu Information s-

zwecken und stellen keine steuerliche oder rechtliche Empfehlung oder Beratung dar.  

Änderungen der Gesetzgebung, Rechtsprechung oder der Erlasse und Praxis der Steu-

erbehörden bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Besteuerung und die übrigen steuer-

lichen Auswirkungen für den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von 

Fondsanteilen richten sich nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizil land 

des Anlegers. Für diesbezügliche Auskünfte wenden sich Anleger an ihren Steuerbera-

ter. 

 

2. Informationen über die Fondsleitung 

 
2.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung 

 
Die Fondsleitung ist die GAM Investment Management (Switzerland) AG, mit Sitz in Zürich.  

Seit der Gründung im Jahre 1990 als Aktiengesellschaft ist die Fondsleitung im internationalen 

Fondsgeschäft tätig, seit 15. Juni 1995 u.a. als Fondsleitung der Julius Bär Fonds. 

 

Das vollständig einbezahlte Aktienkapital der Fondsleitung belief sich am 31. Dezember 2019 

auf  CHF 1.2 Mio., eingeteilt in 120'000 Namenaktien à CHF 10.--.  

 

Die Fondsleitung ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der GAM (Switzerland) Holding AG, 

mit Sitz in Zürich, welche wiederum eine 100%-ige Tochtergesellschaft der GAM Holding AG, 

Zürich, ist. 

 

Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz am 31. Dezember 2019 insgesamt 108 Anlage-

fonds, wobei sich die Summe der verwalteten Vermögen auf CHF 38.86 Milliarden belief. 

 

Der Verwaltungsrat besteht zurzeit aus den Herren  

• Martin Jufer, Mitglied Group Management Board GAM Gruppe,  

• Elmar Zumbühl, Mitglied Group Management Board GAM Gruppe,  

• René Charrière, unabhängiger Verwaltungsrat und  

• Dr. Gregor Bucher, unabhängiger Verwaltungsrat.  
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Die Geschäftsführung obliegt Herrn Tristan Brenner. Die weiteren Geschäftsleitungsmitglieder 

sind die Herren Daniel Koller (stellvertretender Geschäftsführer), Martin Peter, Dominique Rü-

timann, Daniel Durrer, Thomas Graf und Reto Lamparter. 

 

2.2 Delegation der Anlageentscheide 

 
Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide an die Bank Julius Bär & Co . AG, Zürich ("der 
Vermögensverwalter"), delegiert. Die Bank Julius Bär & Co. AG ist eine Bank im S inne des 
Bundesgesetzes über Banken und Sparkassen und unterliegt als solche in der Schweiz einer 
Aufsicht durch die FINMA. 

Die Bank Julius Bär & Co. AG zeichnet sich aus durch ihre langjährige Erfahrung in der Ver-

mögensverwaltung. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsle i-

tung und dem Vermögensverwalter abgeschlossener Vertrag. 

 
2.3 Delegation weiterer Teilaufgaben 

 
Die Fondsadministration wird an die State Street Bank International GmbH, München, Zweig-
niederlassung Zürich, delegiert. Die State Street Bank International GmbH, München, Zweig-
niederlassung Zürich zeichnet sich durch eine mehrjährige Erfahrung in der Administration von 
Anlagefonds aus. 

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und State Street 

International Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, abgeschlossener Vertrag. 

 

2.4 Ausübung von Gläubiger- und Mitgliedschaftsrechten 

 
Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen des Anlagefonds verbundenen Mitgliedschafts- und 
Gläubigerrechte unabhängig und ausschliesslich im Interesse der Anleger aus.  Die Anleger 
erhalten auf  Wunsch bei der Fondsleitung Auskunft über die Ausübung der Mitgliedschaf ts - 
und Gläubigerrechte. 

Bei anstehenden Routinegeschäften ist es der Fondsleitung freigestellt, die Mitgliedschafts- 
und Gläubigerrechte selber auszuüben oder die Ausübung an die Depotbank oder Dritte zu 
delegieren. 

Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Interessen der Anleger nachhaltig tangieren könn-
ten, wie namentlich bei der Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten, welche der 
Fondsleitung als Aktionärin oder Gläubigerin der Depotbank oder sonstiger ihr nahestehender 
juristischer Personen zustehen, übt die Fondsleitung das Stimmrecht selber aus oder ertei l t 
ausdrückliche Weisungen. Sie darf sich dabei auf Informationen abstützen, d ie s ie von der 
Depotbank, dem Portfolio Manager, der Gesellschaft oder von Stimmrechtsberatern und wei-
teren Dritten erhält oder aus der Presse erfährt. 

Der Fondsleitung wird freigestellt, auf die Ausübung der Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte 

zu verzichten. 

 

3. Informationen über die Depotbank 

 

Als Depotbank fungiert die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlas-

sung Zürich. Die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich 

ist eine Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen und erfül lt  die 

Anforderungen gemäss Artikel 72 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen 

vom 23. Juni 2006 (nachstehend „KAG“).  
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Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im In- und Ausland mit der Aufbewahrung 

des Fondsvermögens beauftragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung 

liegt. Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne des vorstehenden Absatzes nur an 

beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende 

Verwahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder Sammelver-

wahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder der 

Modalitäten des Anlageprodukts. Die Dritt- und Sammelverwahrung bringt es mit s ich,  dass 

die Fondsleitung an den hinterlegten Wertpapieren nicht mehr das Allein-, sondern nur noch 

das Miteigentum hat. Sind die Dritt- und Sammelverwahrer überdies nicht  beaufs ichtigt,  so 

dürf ten sie organisatorisch nicht den Anforderungen genügen, welche an Schweizer Banken  

gestellt wird. 

 

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten Schaden, sofern sie nicht  

nachweisen kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den Um-

ständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. 

 

Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als Reporting Financial Institution under Model 

2 IGA  im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account  

Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, „FATCA“) angemeldet.  

 

Die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich (die „Bank“) 

ist Teil eines international tätigen Unternehmens. Im Zusammenhang mit der Abwicklung von 

Zeichnungen und Rücknahmen und der Pflege der Geschäftsbeziehungen können Daten und 

Informationen über Kunden, deren Geschäftsbeziehung zur Bank (einschliesslich Inf ormat io-

nen zum wirtschaf tlich Berechtigten) sowie über den Geschäftsverkehr im Rahmen des g e-

setzlich zulässigen an Konzerngesellschaften der Bank im Ausland, an von ihr Beauftragte im 

Ausland oder an die Fondsleitung des Fonds weitergegeben werden. Diese Dienst leis tungs-

erbringer und die Fondsleitung sind verpflichtet, die Informationen vertraulich zu behandeln 

und ausschliesslich für die Zwecke zu nutzen, für die sie ihnen zur Verfügung gestellt werden. 

Die Datenschutzgesetzgebung im Ausland kann von den Datenschutzbest immungen in der 

Schweiz abweichen und einen geringeren Schutzstandard vorsehen. 

 

4. Informationen über Dritte 

4.1 Zahlstelle 

Zahlstelle ist die Depotbank, die State Street Bank International GmbH, München, Zweignie-

derlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8027 Zürich. 

 

4.2 Vertriebsträger 
Hauptvertriebsträger des Anlagefonds ist die Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstrasse 36,  

CH-8001 Zürich. 

 

4.3 Prüfgesellschaft 

Als Prüfgesellschaft ist die KPMG AG, Zürich. 

 

5. Weitere Informationen 

5.1 Nützliche Hinweise 

Kotierung: Die Anteile sind zurzeit nicht börsenkotiert. 
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Rechnungsjahr: Das Rechnungsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 

31. Dezember. 

 

Laufzeit: Der Anlagefonds besteht auf  unbestimmte Zeit. 

 

Anteilscheine: Die Anteile werden nicht verbrief t, sondern buchmässig ge-

führt. Die Anleger sind nicht berechtigt, die Aushändigung 

eines Anteilsscheins zu verlangen. 

 

Ertragsausschüttungen: jährlich, jeweils bis Ende April. 

Zeichnungen: Anteile können grundsätzlich an jedem Bankarbeitstag in der 

Stadt Zürich ("Auftragstag") gezeichnet werden. Um an d ie-

sem Tag behandelt zu werden, müssen Zeichnungen vor 

15.00 Uhr CET (cut off time) bei der Depotbank eingehen. 

Bewertungstag ist der auf den Auftragstag folgende Bankar-

beitstag in Zürich (sog. Forward Pricing). 

 

Rücknahmen: Anteile können grundsätzlich an jedem Bankwerktag in der 

Stadt Zürich ("Auftragstag") zurückgegeben werden. Um an 

diesem Tag behandelt zu werden, müssen Rücknahmbe-

gehren vor 15.00 Uhr CET (cut off time) bei der Depotbank 

eingehen. Bewertungstag ist der auf den Auftragstag folgen-

de Bankwerktag in der Stadt Zürich (sog. Forward Pricing). 

 

Vergütungen und Nebenkosten: Gemäss §18 und §19 des Fondsvertrages 

 

Of f izielles Publikationsorgan: Die Internetplattform der fundinfo AG „www.fundinfo.com“. 

 

Preispublikationen: Täglich auf  der Internetplattform der fundinfo AG 

„www.fundinfo.com“. 

 

Verkaufsbeschränkung: Die Anteile des Anlagefonds sind zurzeit in der Schweiz 

und in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen 

sowie in Singapur für den sogenannten „restricted foreign 

schemes“. Innerhalb der USA dürfen die Anteile des Fonds 

weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. 

 

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Anlagefonds können dem 

geprüf ten Jahres- bzw. ungeprüften Halbjahresbericht ent-

nommen werden. Der Prospekt mit integriertem Fondsver-

trag, die Wesentlichen Anlegerinformationen und d ie let z-

ten Jahres- und Halbjahresberichte können am Sitz der 

Fondsleitung, der Depotbank und aller Vertriebsträger kos-

tenlos bezogen werden. 
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5.2 Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen 

 
Fondsanteile werden an jedem Bankwerktag (Montag bis Freitag) ausgegeben oder zurück-

genommen. Keine Ausgabe oder Rücknahme findet an schweizerischen Feiertagen (Ostern, 

Pf ingsten, Weihnachten, Neujahr, Nationalfeiertag etc.) statt sowie an Tagen, an welchen die 

Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind oder wenn 

ausserordentliche Verhältnisse im Sinn von § 17 Ziff. 4 des Fondsvertrages vorliegen. 

 
Bei der Depotbank in der Schweiz am Auftragstag rechtzeitig (vgl. 1.2 des Prospektes) einge-

gangene Aufträge werden am jeweiligen festgelegten Bewertungstag auf  der Basis des an 

diesem Bewertungstag berechneten Nettoinventarwertes abgewickelt. Er wird am Bewer-

tungstag aufgrund der Schlusskurse bzw. der Bewertungspreise des dem Bewertungstag vo-

rangehenden Bankwerktages berechnet. Der zur Abrechnung gelangende Nettoinventarwert  

ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt (sog. Forward Pricing). Auft rä-

ge, welche bei der Depotbank nicht bis zum Zeitpunkt („cut-off time“), wie in Ziff. 1.2 des Pros-

pektes definiert, eintreffen, werden auf den nächsten Auftragstag abgerechnet. Sofern die Ein- 

bzw. Auszahlung in Anlagen erfolgt (vgl. §17 Ziff. 7), gilt dies analog für die Bewertung dieser 

Anlagen. 

 

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am Bewertungstag gemäss 

§16 berechneten Nettoinventarwert je Anteil.  

 

Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommis-

sionen, Abgaben usw.), die dem Anlagefonds aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. 

aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwac h-

sen, werden dem Fondsvermögen belastet. 

 

Die Valutierung/Zahlung erfolgt zwei (2) Bankwerktage nach dem Bewertungstag. 

 

Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt.  

 

Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit vorübergehend oder vollständig ei n-

stellen, bzw. ohne Angabe von Gründen einzelne Aufträge zur Zeichnung oder Umtausch von 

Anteilen zurückweisen. 

 

Beim Vorliegen folgender ausserordentlicher Verhältnisse kann die Fondsleitung im Interesse 

der Gesamtheit der Anleger die Rückzahlung der Anteile vorübergehend und ausnahmsweise 

aufschieben: 

 

a) wenn ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des 

Fondsvermögens bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen Markt 

beschränkt oder ausgesetzt ist; 

 

b) bei Vorliegen politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer oder anderer Notfälle; 

 

c) wenn wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Beschränkungen sonst iger 

Übertragungen von Vermögenswerten Geschäfte für den Anlagefonds undurchführbar 

werden; 
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d) bei umfangreichen Kündigungen, die die Interessen der übrigen Anleger wesentlich be-

einträchtigen können. 

 

Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub unverzüglich der Prüfgesellschaft, der 

Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit. 

 

Solange die Rückzahlung der Anteile aus den unter Ziff. 6 lit. a) bis c) genannten Gründen 

aufgeschoben ist, findet keine Ausgabe von Anteilen statt. 

 

Allfällige auf der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen in gewissen Ländern anfallende 

Steuern und Abgaben gehen zu Lasten des Anlegers. Die Ausgabe und die Rücknahme von 

Fondsanteilen zur Tilgung unterliegen nach der gegenwärtigen Rechtslage in der Schweiz 

keiner Emissions- oder Umsatzabgabe. 

 
5.3 Vergütungen und Nebenkosten 

 
5.3.1 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsver-

trags) 

 

Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunsten der 

Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertriebsträgern im In- und Ausland von zusam-

men höchstens 5% des Nettoinventarwertes belastet werden. Der zurzeit massgebliche 

Höchstsatz ist aus dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger e r-

sichtlich. 

 

Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Rücknahmekommission zugunsten 

der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertriebsträgern im In- und Aus land von zu-

sammen höchstens 3% des Nettoinventarwertes belastet werden. Der zurzeit massgebliche 

Höchstsatz ist aus dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger e r-

sichtlich. 

 
Für die Auszahlung der Liquidationserlöse im Falle der Auflösung des Anlagefonds berechnet 

die Depotbank dem Anleger auf dem Rücknahmepreis seiner Anteile eine Kommission von 

maximal 0.50%. 

 

5.3.2 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens (Auszug aus § 19 des  

Fondsvertrags) 

 

Die Fondsleitung kann folgende maximale Verwaltungskommissionen per annum erheben: 

 

Anteilsklasse: max. Verwaltungskommission 

A 1.90% 

B 1.90% 

C 1.15% 

K 1.15% 

Kt 1.15% 

M 1.15% 
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Anteilsklasse: max. Verwaltungskommission 

Ma 1.15% 

V 1.00% 

W 1.00% 

 

Die Kommission wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des 

Anlagefonds wie auch für die Entschädigung der Depotbank für die von ihr erbrachten Dienst-

leistungen wie die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsve r-

kehrs und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben. 

 

Ausserdem werden aus der Verwaltungskommission der Fondsleitung Retrozessionen und/  

Rabatte gemäss Ziff. 4.4 des Prospekts bezahlt. 

 

Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die unmittelbar oder mi t-

telbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemein-

same Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Betei-

ligung verbunden ist ("verbundene Zielfonds"), so darf sie allfällige Ausgabe- oder Rücknah-

mekommissionen der verbundenen Zielfonds nicht dem Anlagefonds belasten. 

 

5.3.3 Bezahlung von Retrozessionen und Rabatten 

 
Die Fondsleitung und deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Ver-

triebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit d ie-

ser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden: 

 
Vertriebs- und Vermittlungstätigkeiten von Fondsanteilen: Als Vertriebs- und Vermit tlungstä-
tigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder d ie Vermit tlung 
von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Ve r-
anstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmit-
arbeitern etc. 

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb, Anbieten oder Halten von C-, K-, Kt-, M-, Ma-, V- und  

W-Anteilen werden keine derartige Retrozessionen ausgerichtet. 

 
Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die 
Anleger weitergeleitet werden.  

 

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Of fenlegung und in-
formieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für 
den Vertrieb erhalten könnten. 

 

Auf  Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche 

sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen. 

 

Die Fondsleitung und deren Beauf trage können im Vertrieb in der Schweiz oder von der 
Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf  
die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zu-
lässig, sofern sie  
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• aus Gebühren der Fondsleitung bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht 
zusätzlich belasten 

• aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;  

• sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen,  
unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.  

 

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Fondsleitung sind:  

 

• Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen 
in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktepalette des Pro-
moters; 

• die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren; 

• das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer); 

• die Unterstützungsbereitschaf t des Anlegers in der Lancierungsphase einer kol-
lektiven Kapitalanlage. 

 

Auf  Anfrage des Anlegers legt die Fondsleitung die entsprechende Höhe der Rabatte kosten-

los offen. 

 

5.3.4 Total Expense   

 

Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermögen des Fondsvermögens belasteten Kos-

ten (Total Expense Ratio, TER) betrug pro Anteilsklasse:   

  

Anteilsklasse 2017 2018 2019 

A 1.87% 1.64% 1.63% 

B 1.89% 1.64% 1.63% 

K 1.14% 0.94% 0.94% 

 

 

5.3.5 Gebührenteilungsvereinbarungen („commission sharing agreements“) und geldwerte 

Vorteile ("soft commissions") 

 

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen geschlossen. 

 

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten "soft commissions" g e-

schlossen. 

5.3.6 Anlagen in verbundene kollektive Kapitalanlagen 

 

Bei Anlagen in sog. verbundene kollektive Kapitalanlagen i.S.v. § 19 Ziff. 5 des Fondsvertrags 

wird keine Ausgabe- und Rücknahmekommission und nur eine reduzierte Verwaltungskom-

mission belastet. 

5.4 Publikationen des Fonds 

 
Weitere Informationen über den Fonds sind im letzten Jahres- und Halbjahresbericht  enthal-

ten.  
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Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für die Anlegerin-

nen und Anleger sowie die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung, der 

Depotbank und allen Vertriebsträgern/Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden. 

 

Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondsleitung oder der Depotbank so-

wie der Liquidation des Anlagefonds erfolgt die Veröffentlichung durch die Fondsleitung auf  

der Internetplattform der fundinfo AG „www.fundinfo.com“. 

 

Preisveröffentlichungen erfolgen täglich für alle Anteilsklassen auf der Internetplat tform der 

fundinfo AG „fundinfo.com“ 

 

5.5 Verkaufsrestriktionen 

Bei einem allfälligen Vertrieb von Anteilen im Ausland gelangen die dort  geltenden Best i m-

mungen zur Anwendung.  

 

Der Fonds wurde insbesondere nicht nach dem United States Securities Act of 1933 registriert 

und, ausser in Verbindung mit einem Geschäft, welches das anwendbare US-Recht nicht ver-

letzt, können Anteile des Fondsvermögens weder direkt noch indirekt in den USA oder 

Staatsangehörigen der oder Personen mit Wohnsitz in den USA, Kapitalgesellschaf ten oder 

anderen Rechtsgebilden, die nach dem Recht der USA errichtet wurden oder verwaltet wer-

den, angeboten, an diese veräussert, weiterveräussert oder ausgeliefert werden. Das beinhal-

tet insbesondere auch ein Erwerbsverbot (direkt oder indirekt) durch sowie ein Abtretungsver-

bot (direkt oder indirekt) an sogenannte „US persons“ gemäss Internal Revenue Code Section 

7701(a)(30). 

Der Fonds darf weder angeboten noch verkauft werden an Personen, welche die Transakt i o-

nen im Rahmen eines US-Amerikanischen leistungsorientierten Pensionsplans tätigen möch-

ten. In diesem Zusammenhang steht „leistungsorientierter Pensionsplan“ für (i) jeden „lei s-

tungsorientierten Pensionsplan für Mitarbeiter“ im Sinne von Section 3(3) des US Employee 

Retirement Income Security Act von 1974 in seiner jeweils geltenden Fassung („ERISA“), der 

unter die Bestimmungen von Teil 4 Kapitel I ERISA fällt, (ii) jedes individuelle Alterssparkonto, 

jeden Keogh-Plan und jeden anderen in Section 4975(e)(1) des US Internal Revenue Code 

von 1986 in seiner jeweils geltenden Fassung aufgeführten Plan, (iii) jede Einrichtung, deren 

zugrundeliegende Anlagen „Planvermögen“ beinhalten, da die unter (i) o der (i i) genannten 

Pläne mindestens 25% jeder Klasse der Kapitalbeteiligungen an dieser Körperschaf t  hal ten,  

oder (iv) jede andere Einrichtung (wie getrennte oder allgemeine Konten einer Versicherungs-

gesellschaft, ein Konzern oder ein Common Trust), deren zugrundeliegende Anlagen „Plan-

vermögen“ beinhalten, da die unter (i) oder (ii) genannten Pläne in diese Körperschaf t inves-

tiert haben. 
 

5.6 Zusätzliche Informationen 

Informationen über die Grundlagen für die Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises 

der Anteile sowie weitere Angaben über die einzelnen Zielfonds, in welche investiert  wird,  

können von der Fondsleitung kostenlos bezogen werden. Die Fondsleitung muss auch Aus-

kunf t zu einzelnen Geschäftsvorfällen der letzten Jahre erteilen, sofern der Anleger d ie sbe-

züglich ein berechtigtes Interesse geltend macht. 

 

5.7 Ausführliche Bestimmungen 

Alle weiteren Angaben zum Fonds wie zum Beispiel die Bewertung des Fondsvermögens, die 

Auf führung sämtlicher dem Fonds belasteten Vergütungen und die Verwendung des Erfolges 

gehen im Detail aus dem Fondsvertrag hervor. 
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FONDSVERTRAG 
Dieser Fondsvertrag bildet Grundlage für alle Zeichnungen des Anlagefonds. Gült igkeit  haben nur 

Informationen, die im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag enthalten sind. 

 

 

I. Grundlagen 
 

§ 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermö-

gensverwalter 

 
1. Unter der Bezeichnung Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) besteht ein vertraglicher An-

lagefonds der Art „Effektenfonds“ (der „Anlagefonds“) gemäss Artikel 25 ff. i.V.m. Art. 53 ff des 

Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG"). 

 

2. Fondsleitung ist die GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich.  

 

3. Depotbank ist die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zü-

rich. 

 
4. Vermögensverwalter ist die Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich. 

 

 

II. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
 

§ 2 Der Fondsvertrag 

 
Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern einerseits und Fondsleitung sowie Depotbank an-

dererseits werden durch den vorliegenden Fondsvertrag und die einschlägigen Bestimmungen 

der Kollektivanlagengesetzgebung geordnet. 

 

 

§ 3 Die Fondsleitung 

 
1. Die Fondsleitung verwaltet den Anlagefonds für Rechnung der Anleger selbständig und in 

eigenem Namen. Sie entscheidet insbesondere über die Ausgabe von Anteilen, die Anlagen 

und deren Bewertung. Sie berechnet den Nettoinventarwert und setzt Ausgabe- und  Rück-

nahmepreise sowie Gewinnausschüttungen fest. Sie macht alle zum Anlagefonds gehörenden 

Rechte geltend. 

 

2. Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Inf ormat ions-

pf licht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger.  Sie 

tref fen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung erfo r-

derlich sind. Sie gewährleisten eine transparente Rechenschaftsablage und informieren an-

gemessen über diesen Anlagefonds. Sie legen sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt be-
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lasteten Gebühren und Kosten sowie deren Verwendung offen; über Entschädigungen für den 

Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen in Form von Provisionen, Courtagen und anderen geldwer-

ten Vorteilen informieren sie die Anleger vollständig, wahrheitsgetreu und verständlich. 

 

3. Die Fondsleitung kann die Anlageentscheide sowie Teilaufgaben delegieren, soweit  di es im 

Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt. Sie beauftragt ausschliesslich Personen,  die 

für die einwandfreie Ausführung der Aufgaben qualifiziert sind, und stellt die Instruktion sowie 

Überwachung und Kontrolle der Durchführung des Auftrages sicher. 

 
Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermögensverwalter delegiert werden,  die einer ane r-
kannten Aufsicht unterstehen. 
 

 Verlangt das ausländische Recht eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und Informations-

austausch mit den ausländischen Aufsichtsbehörden, so darf die Fondsleitung die Anlageent-

scheide nur an einen Vermögensverwalter im Ausland delegieren, wenn eine solche Vereinba-

rung zwischen der FINMA und den für die betreffenden Anlageentscheide relevanten aus län-

dischen Aufsichtsbehörden besteht. 

 
Die Anlageentscheide dürfen weder an die Depotbank noch an andere Unternehmen delegiert 

werden, deren Interessen mit denen der Fondsleitung oder der Anleger kollidieren können.  

 

Für Handlungen der Beauftragten haftet die Fondsleitung wie für eigenes Handeln. 

 
4. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank eine Änderung dieses Fondsvertrages 

bei der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung beantragen (siehe § 26). 

 

5. Die Fondsleitung kann den Anlagefonds mit anderen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen 

von § 24 vereinigen oder gemäss den Bestimmungen von § 25 auflösen. 

 

6. Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorgesehenen Vergütungen, auf  

Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen 

ist, und auf Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht  

hat. 

 

 

§ 4 Die Depotbank 

 
1. Die Depotbank bewahrt das Vermögen des Anlagefonds auf. Sie besorg t die Ausgabe und 

Rücknahme der Fondsanteile sowie den Zahlungsverkehr für den Anlagefonds. 

 

2. Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Inf ormat ions-

pf licht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger.  Sie 

tref fen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung erfor-

derlich sind. Sie gewährleisten eine transparente Rechenschaftsablage und informieren an-

gemessen über diesen Anlagefonds. Sie legen sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt be-

lasteten Gebühren und Kosten sowie deren Verwendung offen; über Entschädigungen für den 

Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen in Form von Provisionen, Courtagen und anderen geldwer-

ten Vorteilen informieren sie die Anleger vollständig, wahrheitsgetreu und verständlich. 
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3. Die Depotbank ist für die Konto- und Depotführung des Anlagefonds verantwortlich, kann aber 

nicht selbständig über dessen Vermögen verfügen. 

 

4. Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften, die sich auf das Vermögen Anlage-

fonds beziehen, der Gegenwert innert der üblichen Fristen übertragen wird. Sie benachrichtigt 

die Fondsleitung, falls der Gegenwert nicht innert der üblichen Frist erstattet wird, und fordert 

von der Gegenpartei Ersatz für den betroffenen Vermögenswert, sofern dies möglich ist. 

 

5. Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen und Konten so, dass sie jederzeit  die 

verwahrten Vermögensgegenstände der einzelnen Anlagefonds voneinander unterscheiden 

kann.  

 
Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen, die nicht in Verwahrung genommen we r-

den können, das Eigentum der Fondsleitung und führt darüber Aufzeichnungen. 

 
6. Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im In- oder Ausland mit der Aufbewahrung 

des Fondsvermögens des Anlagefonds beauftragen, soweit dies im Interesse einer sachge-

rechten Verwahrung liegt. Sie prüf t und überwacht, ob der von ihr beauf tragte Dritt- oder 

Sammelverwahrer: 

 

a)  über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle Garantien und die fachlichen Qualifi-

kationen verfügt, die für die Art und die Komplexität der Vermögensgegenstände, die ihm an-

vertraut wurden, erforderlich sind; 

b)  einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und damit sichergestellt wird, dass sich die 

Finanzinstrumente in seinem Besitz befinden; 

c)  die von der Depotbank erhaltenen Vermögensgegenstände so verwahrt, dass sie von der De-

potbank durch regelmässige Bestandesabgleiche zu jeder Zeit eindeutig als zum Fondsve r-

mögen gehörend identifiziert werden können; 

d)  die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer delegierten 

Aufgaben und der Vermeidung von Interessenkollisionen einhält. 

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten Schaden, sofern sie nicht  

nachweisen kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den Um-

ständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der Prospekt enthält Ausführungen zu den mit 

der Übertragung der Aufbewahrung auf Dritt- und Sammelverwahrer verbundenen Risiken. 

 

Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne des vorstehenden Absatzes nur an b e-

aufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende 

Verwahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder Sammelver-

wahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder der 

Modalitäten des Anlageprodukts. Die Anleger sind im Prospekt über die Aufbewahrung durch 

nicht beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer zu informieren. 

 

7. Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung das Gesetz und den Fondsvertrag beachtet. 

Sie prüf t, ob die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Ausgabe- und Rücknahmeprei-

se der Anteile sowie die Anlageentscheide Gesetz und Fondsvertrag entsprechen und ob der 

Erfolg nach Massgabe des Fondsvertrags verwendet wird. Für die Auswahl der Anlagen, we l-
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che die Fondsleitung im Rahmen der Anlagevorschriften trifft, ist die Depotbank nicht veran t-

wortlich. 

 

8. Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorgesehenen Vergütungen, auf  

Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen  

ist und auf  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht 

hat. 

 

9. Die Depotbank ist für die Aufbewahrung der Vermögen der Zielfonds, in welche der Anlage-

fonds investiert, nicht verantwortlich, es sei denn, ihr wurde diese Aufgabe übertragen. 

 

 

§ 5 Die Anleger 

 
1. Der Kreis der Anleger ist für die Anteilsklassen „A“, „B“, „K“, „Kt“ und „V“ nicht beschränkt. Die 

Anteilsklasse „C“ und „W“ stehen ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs.  

3, 3bis und 3ter KAG i.V.m. Art. 6 KKV offen. Als qualifizierte Anleger gelten insbesondere be-

aufsichtigte Finanzintermediäre wie Banken, Effektenhändler, Fondsleitungen, Vermögens-

verwalter kollektiver Kapitalanlagen, Zentralbanken, beaufsichtigte Versicherungseinrichtun-

gen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Treso-

rerie, Unternehmen mit professioneller Tresorerie, vermögende Privatpersonen gemäss Art. 6 

und 6a KKV sowie Anleger, die einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag gemäss Art. 

3 Abs. 2 lit. b und c KAG abgeschlossen haben. Des Weiteren ist der Kreis der Anleger für die 

Anteilsklassen „M“ und „Ma“ auf Mitarbeiter der Julius Bär Gruppe beschränkt. 

 

Die Fondsleitung und die Depotbank stellen sicher, dass die Anleger die Vorgaben in Bezug 

auf  den Anlegerkreis erfüllen. 

 

2. Die Anleger erwerben mit Vertragsschluss und der Einzahlung in bar eine Forderung gegen 

die Fondsleitung auf Beteiligung am Vermögen und am Ertrag des Anlagefonds.  Die Forde-

rung der Anleger ist in Anteilen begründet. 

 

3. Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichneten Anteils in den Anlagefonds 

verpf lichtet. Ihre persönliche Haftung für Verbindlichkeiten des Anlagefonds ist ausgeschlos-

sen. 

 

4. Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit Auskunft über die Grundlagen für die Be-

rechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil. Machen die Anleger ein Interesse an näheren 

Angaben über einzelne Geschäfte der Fondsleitung wie die Ausübung von Mitgl iedschaf ts - 

und Gläubigerrechten oder über das Risikomanagement geltend, so erteilt ihnen die Fondslei-

tung auch darüber jederzeit Auskunft. Die Anleger können beim Gericht am Sitz der Fondslei-

tung verlangen, dass die Prüfgesellschaft oder eine andere sachverständige Person den ab-

klärungsbedürftigen Sachverhalt untersucht und ihnen darüber Bericht erstattet. 

 

5. Die Anleger können den Fondsvertrag unter Vorbehalt allfälliger Kündigungsfristen gemäss 

§17 grundsätzlich jederzeit kündigen, und die Auszahlung ihres Anteils am Anlagefonds in bar 

verlangen.  
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6. Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung, der Depotbank und ihren Beauftragten gegen-

über auf  Verlangen nachzuweisen, dass sie die gesetzlichen oder fondsvertraglichen Voraus-

setzungen für die Beteiligung einer Anteilsklasse erfüllen bzw. nach wie vor erfüllen. Überdies  

sind sie verpflichtet, die Fondsleitung, die Depotbank und deren Beauftragte umgehend zu i n-

formieren, sobald sie diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. 

 
7. Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depot-

bank zum jeweiligen Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenommen werden, wenn: 

 

a) dies zur Wahrung des Rufes des Finanzplatzes, namentlich zur Bekämpfung der Geld-

wäscherei, erforderlich ist; 

 

b) der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen Voraussetzungen zur Teilnahme am An-

lagefonds nicht mehr erfüllt. 

 
8. Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit 

der Depotbank zum jeweiligen Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenommen werden, 

wenn: 

 

a) die Beteiligung des Anlegers am Anlagefonds geeignet ist, die wirtschaftlichen Interessen 

der übrigen Anleger massgeblich zu beeinträchtigen, insbesondere wenn die Beteiligung 

steuerliche Nachteile für den Anlagefonds im In- oder Ausland zeitigen kann; 

 
b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen eines auf sie anwendbaren in oder 

ausländischen Gesetzes, dieses Fondsvertrags oder des Prospekts erworben haben oder 

halten; 

 
c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt werden, insbesondere in Fällen, 

wo einzelne Anleger durch systematische Zeichnungen und unmittelbar darauf folgende 

Rücknahmen Vermögensvorteile zu erzielen versuchen, indem sie Zeitunterschiede zwi-

schen der Festlegung der Schlusskurse und der Bewertung des Vermögens des Anlage-

fonds ausnutzen (Market Timing). 

 

 

§ 6 Anteile und Anteilsklassen 

 
1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung de r Aufs ichtsbe-

hörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen schaffen, aufheben oder vereinigen. Alle Anteils-

klassen berechtigen zur Beteiligung am ungeteilten Fondsvermögen, welches seinerseits nicht 

segmentiert ist. Diese Beteiligung kann aufgrund klassenspezifischer Kostenbelastungen oder 

Ausschüttungen oder aufgrund klassenspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen und die 

verschiedenen Anteilsklassen können deshalb einen unterschiedlichen Nettoinventarwert  pro 

Anteil aufweisen. Für klassenspezifische Kostenbelastungen haftet das Vermögen des Anla-

gefonds als Ganzes. 

 

2. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen wird im Publikat ionso rgan 

bekannt gemacht. Nur die Vereinigung gilt als Änderung des Fondsvertrages im Sinne von § 

26. 
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3. Die verschiedenen Anteilsklassen können sich namentlich hinsichtlich Kostenstruktur, Ref e-

renzwährung, Währungsabsicherung, Ausschüttung oder Thesaurierung der Erträge, Min-

destanlage sowie Anlegerkreis unterscheiden. 

 

Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilsklasse belastet, der eine bestimmte 

Leistung zukommt. Vergütungen und Kosten, die nicht eindeutig einer Anteilsklasse zugeord-

net werden können, werden den einzelnen Anteilsklassen im Verhältnis zum Fondsvermögen 

belastet. 

 
4. Zur Zeit bestehen folgende Anteilsklassen: 

 

Anteils-

klasse 
Anleger-

kreis 

Mindestan-

lagebetrag 

bei Erst-

zeichnung 

Rech-

nungsein-

heit 

Max. Verwal-

tungskommis-

sion 

Ertrags-

verwen-

dung 

Ausgabe- / 

Rücknah-
me- 

spesen *
1/*2 

Cut-off 

time
*3 

/ 

Valuta- 

Tage
*4 

A offen keine CHF 1.90% 
ausschüt-

tend 
keine 15 Uhr

*3 
/ 2

*4
 

B offen keine CHF 1.90% 
thesaurie-

rend 
keine 15 Uhr

*3 
/ 2

*4
 

C*
5
 

Qualifizier-

te Anleger 

gemäss § 

5 des 

Fondsver-

trages 

500’000 CHF 1.15% 
ausschüt-

tend 
keine 

15 Uhr
*3 

/ 2
*4
 

 

K*
5
 offen 500’000 CHF 1.15% 

ausschüt-

tend 
keine 15 Uhr

*3 
/ 2

*4
 

Kt*
5
 offen 500’000 CHF 1.15% 

thesaurie-

rend 
keine 15 Uhr

*3 
/ 2

*4
 

M*
5
 

offen für 

alle Mitar-

beiter der 

Julius Bär 

Gruppe 

keine CHF 1.15% 
thesaurie-

rend 
keine 15 Uhr

*3 
/ 2

*4
 

Ma*
5
 

offen für 

alle Mitar-

beiter der 

Julius Bär 

Gruppe 

keine CHF 1.15% 
ausschüt-

tend 
keine 

15 Uhr*
3
 / 

2*
4
 

V*
5
 Offen 10‘000‘000 CHF 1.00% 

thesaurie-

rend 
keine 15 Uhr

*3 
/ 2

*4
 

W*
5
 

Qualifizier-

te Anleger 

gemäss § 

5 des 

Fondsver-

trages 

10‘000‘000 CHF 1.00% 
thesaurie-

rend 
keine 15 Uhr

*3 
/ 2

*4
 

 
*

1
 Dem Anlagefonds erwachsen anlageseitig nur insoweit Nebenkosten in Verbindung mit der Ausgabe und Rück-

nahme von Anteilen, als an einem Bankwerktag per Saldo ein Ausgabe- oder Rücknahmeüberschuss resultiert. Die 
Fondsleitung kann in dem Umfang auf die Erhebung von Ausgabe- und Rücknahmespesen verzichten, als Ausgaben 

und Rücknahmen an einem Bankwerktag gegeneinander aufgerechnet werden können. Dabei sind die ausgebenden 
und die zurücknehmenden Anleger jeweils unter einander gleich zu behandeln. 
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*
2 
Die Ausgabe-/ bzw. Rücknahmespesen werden den einzelnen Anteilsklassen kongruent belastet.

 

 
*3
 Frist zur Einreichung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge von Fondsanteilen (Cut-off time): Bei der Depotbank 

bis spätestens 15:00 Uhr eines jeden Bankwerktages in der Stadt Zürich (Auftragstag) eingegangene Aufträge we r-

den am nächsten Bankwerktag in der Stadt Zürich (Bewertungstag) abgerechnet. 

 
*4
 Valutatage nach Abrechnung des Ausgabe/ Rücknahmepreises (Bewertungstag) 

 
*5 

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb, Anbieten und Halten von diesen Anteilsklassen werden keine Kommissione n , 

Gebühren, Provisionen oder andere monetäre oder nichtmonetäre Vorteile für Vertriebs- bzw. Vermittlungsleistunge n  

bezahlt.  

 

 

Die Anteilsinhaber können jederzeit den Umtausch ihrer Anteile in Anteile einer anderen akt i-

ven vorhandenen Anteilsklasse des Anlagefonds auf der Grundlage des Inventarwertes beider 

betroffenen Klassen verlangen, vorausgesetzt, alle Bedingungen der Klasse,  in welche der 

Umtausch ausgeführt werden soll, werden erfüllt. 

 

 

5. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berech-

tigt, die Aushändigung eines auf den Namen oder auf den Inhaber lautenden Anteilscheines 

zu verlangen. 

 

6. Die Fondsleitung und die Depotbank sind verpflichtet, Anleger, welche die Voraussetzungen 

zum Halten einer Anteilsklasse nicht mehr erfüllen, aufzufordern, ihre Anteile innert 30 Kalen-

dertagen im Sinne von § 17 zurückzugeben, an eine Person zu übertragen, die die genannten 

Voraussetzungen erfüllt oder in Anteile einer anderen Klasse umzutauschen,  deren Bedi n-

gungen sie erfüllen. Leistet der Anleger dieser Aufforderung nicht Folge, muss d ie Fonds lei-

tung in Zusammenarbeit mit der Depotbank entweder einen zwangsweisen Umtausch in eine 

andere Anteilsklasse dieses Anlagefonds oder, sofern dies nicht möglich ist, eine zwangswe i-

se Rücknahme im Sinne von § 5 Ziff. 7 der betreffenden Anteile vornehmen. 

 

7. Zeichnet die Fondsleitung oder eine andere Gesellschaft der Fondsleitung im eigenen Namen 

Anteile einer Anteilklasse, um diese zu aktivieren bzw. aufrechtzuerhalten, kann auf  die Ei n-

haltung der Anlegerqualifikation und der Mindestzeichnungs- bzw. Mindesthalteanforderungen 

für die jeweilige Anteilsklasse verzichtet werden. 

 

 

III. Richtlinien der Anlagepolitik 
 

A Anlagegrundsätze 
 
 

§ 7 Einhaltung der Anlagevorschriften 

 
1. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen beachtet die Fondsleitung im Sinne einer ausgewoge-

nen Risikoverteilung die nachfolgend aufgeführten prozentualen Beschränkungen. D iese b e-

ziehen sich auf  das Vermögen des Anlagefonds zu Verkehrswerten und sind ständig einzuhal-

ten. Die Anlagebeschränkungen müssen sechs Monate nach Ablauf der Zeichnungsfrist (Lan-

cierung) erfüllt werden. 
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2. Werden die Beschränkungen durch Marktveränderungen oder Veränderungen  des Vermö-

gens des Anlagefonds über- bzw. unterschritten, müssen die Anlagen unter Wahrung der Inte-

ressen der Anleger innerhalb einer angemessenen Frist auf das zulässige Mass zurückgeführt 

werden. Werden Beschränkungen in Verbindung mit Derivaten gemäss § 12 nachstehend 

durch eine Veränderung des Deltas verletzt, so ist der ordnungsgemässe Zustand unter Wah-

rung der Interessen der Anleger spätestens innerhalb von drei Bankwerktagen wieder herzu-

stellen. 

 

 

§ 8 Anlagepolitik 
 
A. Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Die Fondsleitung kann das Vermögen dieses Anlagefonds in die nachfolgenden Anlagen in-

vestieren. Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Prospekt offenzulegen. 

 

a) Ef fekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete 

Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen ge-

regelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, und d ie ein Beteili-

gungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wer t -

rechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants;  

 Anlagen in Effekten aus Neuemissionen sind nur zulässig, wenn deren Zulassung an ei-

ner Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt  in den 

Emissionsbedingungen vorgesehen ist. Sind sie ein Jahr nach dem Erwerb noch nicht an 

der Börse oder an einem anderen dem Publikum offenstehenden Markt zugelassen, so 

sind die Titel innerhalb eines Monats zu verkaufen.  

 

b) Derivate, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. a, Derivate gemäss l i t.  b,  

Anteile an kollektiven Kapitalanlagen gemäss lit. d, Geldmarktinstrumente gemäss l i t . e,  

Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen zugrunde liegen, und  

(ii) die zu Grunde liegenden Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind.  

Derivate sind entweder an einer Börse oder an einem andern geregelten, dem Publikum 

of fenstehenden Markt oder OTC gehandelt; 

 

 OTC-Geschäf te sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf  d ie-

ses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Derivate täglich han-

delbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem sind s ie 

zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar. Derivate können gemäss § 12 eingesetzt  

werden. 

 

c) Strukturierte Produkte, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst.  a,  Derivate 

gemäss Bst. b, strukturierte Produkte gemäss Bst. c, Anteile an kollektiven Kapitalanla-

gen gemäss Bst. d, Geldmarktinstrumente gemäss Bst. e, Finanzindizes, Zinssätze,  

Wechselkurse, Kredite oder Währungen zugrunde liegen und (ii) die zu Grunde liegenden 

Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind. Strukturierte Produkte s ind 

entweder an einer Börse oder an einem andern geregelten, dem Publikum offen stehe n-

den Markt oder OTC gehandelt; 
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 OTC-Geschäf te sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf  d ie-

ses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Produkte täglich han-

delbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem sind die 

zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar. 

 

d) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), wenn (i) deren Dokumente die 

Anlagen in andere Zielfonds ihrerseits insgesamt auf 10% begrenzen; (ii) für diese Z iel-

fonds in Bezug auf Zweck, Organisation, Anlagepolitik, Anlegerschutz, Risikoverteilung,  

getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, Kreditaufnahme, Kreditgewährung, Leer-

verkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, Ausgabe und Rücknahme der 

Anteile und Inhalt der Halbjahres- und Jahresberichte gleichwertige Bestimmungen gelten 

wie für Ef fektenfonds und (iii) diese Zielfonds im Sitzstaat als kollektive Kapitalanlagen 

zugelassen sind und dort einer dem Anlegerschutz dienenden, der schweizerischen 

gleichwertigen Aufsicht unterstehen, und die internationale Amtshilfe gewährleistet ist. 

 

Die Fondsleitung darf dabei weniger als 10% des Fondsvermögens in Anteile von Ziel-

fonds anlegen, die nicht den massgebenden Richtlinien der Europäischen Union entspre-

chen (OGAW), aber diesen oder schweizerischen Ef fektenfonds nach Art. 53 KAG 

gleichwertig sind. 

 
Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von §19 Ziff. 5 Anteile von Zielfonds erwerben, die 

unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit 

der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesent l iche 

direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist. 

 

e) Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide und bewertbar sind sowie an einer Börse oder 

an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden; 

Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem 

Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, dürfen nur erworben werden, wenn 

die Emission oder der Emittent Vorschriften über den Gläubiger- und den Anlegerschutz 

unterliegt und wenn die Geldmarktinstrumente von Emittenten gemäss Art.  74 Abs.  2 

KKV begeben oder garantiert sind. 

 

f ) Guthaben auf  Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten bei Banken,  die ihren 

Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben oder e i-

nem anderen Staat, wenn die Bank dort einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der 

Schweiz gleichwertig ist. 

 

B. Besondere Bestimmungen für den Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) 
 

1. Das Anlageziel des Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) ("Fonds") ist es einen konsistenten 

Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risiko in Schweizer Franken (CHF) zu er-

wirtschaften. 

 

2. Die Fondsleitung investiert das Vermögen inklusive der flüssigen Mittel gemäss § 9 des Julius 

Bär Edelweiss Fund Equity (CHF), direkt in nachfolgend aufgeführte Anlagen: 

 



 

 29 

a) Mindestens 70% des Vermögens in Beteiligungswertrechte und –wertpapiere (Aktien, 

Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) gemäss § 8 A Ziff. 1 

lit. a, von Unternehmen die im SPI enthalten sind und auf Schweizer Franken lauten. Zu-

dem bis zu maximal 20% des Vermögens in Beteiligungswertrechte und –wertpapiere 

von Unternehmen, welche im MSCI Europe oder im MSCI North America enthalten sind. 

Allfällige Beteiligungswertrechte und –wertpapiere von Unternehmen, welche bereits im 

SPI enthalten sind, fallen nicht unter diese 20% Beschränkung. 

 

b) Bis zu maximal 20% des Vermögens in Forderungswertrechte und –wertpapiere entwi-
ckelter Märkte (Obligationen, Schuldverschreibungen, Rentenpapiere, Wandel- und Opti-
onsanleihen und andere zinstragende Anlagen, zusammen: „Obligationen“) im Sinne von 
§ 8 A Zif f. 1 lit. a, die von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten 
Märkten ausgegeben und garantiert werden und auf eine frei konvert ierbare Währung 
lauten. 

Das Exposure in Obligationen sowie Wandelobligationen wird haup tsächlich in Ins t ru-
mente von Schuldnern mit höherer Qualität (Investment Grade) investiert. Daneben kön-
nen auch in Instrumente von Schuldnern tieferer Qualität (Non-Investment Grade) gehal-
ten werden (bis max. 10% des Exposures in Obligationen). Dabei ist die Währungsvertei-
lung wie folgt: maximal 100% CHF oder maximal 30% Fremdwährungen. 

Wandelobligationen sind auf 10% des Vermögens begrenzt. Dabei ist die Währungsver-

teilung wie folgt: maximal 100% CHF oder maximal 30% Fremdwährungen. 

 

c) Kurzf ristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente gemäss § 8 A Ziff. 1 lit. e (bis ma-
ximal 30% des Vermögens) und Bankguthaben gemäss und § 8 A Ziff. 1 lit. f  (b is maxi-
mal 30% des Vermögens). 

Anlagen gemäss den Buchstaben a), b) und c) hiervor können auch indirekt mittels kol-
lektiven Kapitalanlagen gemäss § 8 A Ziff. 1 lit. d getätigt werden. Investitionen in kollekti-
ve Kapitalanlagen, welche als OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG vom 13.  Juli 
2009 (UCITS IV) bzw. künf tiger Folgerichtlinien qualifiziert werden können, dürfen kumu-
lativ maximal 25% des Vermögens betragen. Hingegen darf in Zielfonds,  die nicht  den 
genannten Richtlinien entsprechen, weniger als 10% des Vermögens investiert werden. 

Indirekte Anlagen mittels Derivaten gemäss § 8 A Ziff. 1 lit. b können auf Anlagen gemäss 

den Buchstaben a), b) und c) hiervor sowie auf Finanzindizes, Zinssätze oder Währungen 

getätigt werden. Die Anlagerestriktionen gemäss lit. a bis c hiervor sind dabei einzuhalten. 

 

3. Anlagen werden hauptsächlich in Schweizer Franken getätigt. Währungsrisiken können abgesi-

chert werden. Da keine ständige und umfassende Absicherung erfolgen muss, kann ein Wert-

verlust aufgrund von Wechselkursschwankungen nicht ausgeschlossen werden. 

4. Zur Beurteilung der Bonität der Schuldner gemäss Ziff. 2 lit. b hiervor werden d ie Rat ings von 

anerkannten Ratingagenturen verwendet. 

5. Der Fonds investiert mindestens 51% des Nettofondsvermögens fortlaufend in Aktien, die zum 

amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in 

diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentfonds oder Real 

Estate Investment Trust (REIT) handelt. 
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§ 9 Flüssige Mittel 

 
Die Fondsleitung darf für den Anlagefonds zusätzlich angemessene flüss ige Mit tel in der 

Rechnungseinheit des Anlagefonds und in allen Währungen, in denen Anlagen zugelassen 

sind, halten. Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis 

zu zwölf  Monaten.  

 

 

B Anlagetechniken und –instrumente 
 
 

§ 10 Effektenleihe 

 
Die Fondsleitung tätigt für den Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) keine Ef fektenleihe-

Geschäf te. 

 

 

§ 11 Pensionsgeschäfte 

 
Die Fondsleitung tätigt für den Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) keine Pensionsge-

schäf te. 

 

 

§ 12 Derivate 

 
1. Die Fondsleitung darf Derivate einsetzen. Sie sorgt dafür, dass der Einsatz von Deriv aten in 

seiner ökonomischen Wirkung auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu e i-
ner Abweichung von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt genannten Anlagezielen 
oder zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Anlagefonds führt. Zudem müssen d ie 
den Derivaten zu Grunde liegenden Basiswerte nach diesem Fondsvertrag als Anlagen zuläs-
sig sein. 

 Im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen dürfen Derivate nur zum Zwecke der Wäh-

rungsabsicherung eingesetzt werden. Vorbehalten bleibt die Absicherung von Markt-,  Zins- 

und Kreditrisiken bei kollektiven Kapitalanlagen, sofern die Risiken eindeutig bestimmbar und  

messbar sind. 

 

2. Bei der Risikomessung gelangt der Commitment-Ansatz II zur Anwendung. Das mit Derivaten 

verbundene Gesamtengagement dieses Anlagefonds darf 100% seines Nettofondsvermögens 

und das Gesamtengagement insgesamt 200% seines Nettofondsvermögens nicht überschrei-

ten. Unter Berücksichtigung der Möglichkeit der vorübergehenden Kreditaufnahme im Umfang 

von höchstens 10% des Nettofondsvermögens gemäss § 13 Ziff. 2 kann das Gesamtengage-

ment des Anlagefonds insgesamt bis zu 210% des Nettofondsvermögens betragen. D ie Er-

mittlung des Gesamtengagements erfolgt gemäss Art. 35 KKV-FINMA. 

 

3. Die Fondsleitung kann insbesondere Derivat-Grundformen wie Call- oder Put-Optionen, deren 

Wert bei Verfall linear von der positiven oder negativen Differenz zwischen dem Verkehrswert  

des Basiswerts und dem Ausübungspreis abhängt und null wird, wenn die Differenz das ande-

re Vorzeichen hat, , Swaps, deren Zahlungen linear und pfadunabhängig vom Wert  des B a-
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siswerts oder einem absoluten Betrag abhängen sowie Termingeschäfte (Futures und  For-

wards), deren Wert linear vom Wert des Basiswerts abhängt, einsetzen. Sie kann zusätzl ich 

auch Kombinationen von Derivat-Grundformen sowie Derivate, deren ökonomische Wir-

kungsweise weder durch eine Derivat-Grundform noch durch eine Kombination von Derivat -

Grundformen beschrieben werden kann (exotische Derivate), einsetzen. 

 

4. a) Gegenläuf ige Positionen in Derivaten des gleichen Basiswerts sowie gegenläufige Positi-

onen in Derivaten und in Anlagen des gleichen Basiswerts dürfen miteinander verrechnet 

werden ungeachtet des Verfalls der Derivate ("Netting"), wenn das Derivat-Geschäft ein-

zig zum Zwecke abgeschlossen wurde, um die mit den erworbenen Derivaten oder Anla-

gen im Zusammenhang stehenden Risiken zu eliminieren, dabei die wesentlichen Risiken 

nicht vernachlässigt werden und der Anrechnungsbetrag der Derivate nach Art. 35 KKV-

FINMA ermittelt wird. 

 

b) Beziehen sich die Derivate bei Absicherungsgeschäften nicht auf den gleichen Basiswert 

wie der abzusichernde Vermögenswert, so sind für eine Verrechnung, zusätzlich zu den 

Regeln von Bst. a, die Voraussetzungen zu erfüllen („Hedging“), dass die Derivat -

Geschäf te nicht auf einer Anlagestrategie beruhen, die der Gewinnerzielung d ient. Zu-

dem muss das Derivat zu einer nachweisbaren Reduktion des Risikos führen, die Risiken 

des Derivats müssen ausgeglichen werden, die zu verrechnenden Derivate, Basiswerte 

oder Vermögensgegenstände müssen sich auf die gleiche Klasse von Finanzinstrumen-

ten beziehen und die Absicherungsstrategie muss auch unter aussergewöhnlichen 

Marktbedingungen effektiv sein. 

 

c) Bei einem überwiegenden Einsatz von Zinsderivaten kann der Betrag , der an das G e-

samtengagement aus Derivaten anzurechnen ist, mittels international anerkannten Dura-

tion-Netting-Regelungen ermittelt werden, sofern die Regelungen zu einer korrekten Er-

mittlung des Risikoprofils des Anlagefonds führen, die wesentlichen Risiken berücksich-

tigt werden, die Anwendung dieser Regelungen nicht zu einer ungerechtfertigten Hebe l-

wirkung führt, keine Zinsarbitrage-Strategien verfolgt werden und die Hebelwirkung des 

Anlagefonds weder durch Anwendung dieser Regelungen noch durch Invest itionen in 

kurzf ristige Positionen gesteigert wird. 

 

d) Derivate, die zur reinen Absicherung von Fremdwährungsrisiken eingesetzt werden und 

nicht zu einer Hebelwirkung führen oder zusätzliche Marktrisiken beinhalten, können o h-

ne die Anforderungen gemäss Bst. b bei der Berechnung des Gesamtengagements aus 

Derivaten verrechnet werden. 

 

 e) Zahlungsverpflichtungen aus Derivaten müssen dauernd mit geldnahen Mitteln, Forde-

rungswertpapieren und –rechten oder Aktien, die an einer Börse oder an einem anderen 

geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, nach Massgabe der 

Kollektivanlagengesetzgebung gedeckt sein.  

 

  f ) Geht die Fondsleitung mit einem Derivat eine Verpflichtung zur physischen Lieferung 

eines Basiswerts ein, muss das Derivat mit den entsprechenden Basiswerten gedeckt  

sein oder mit anderen Anlagen, wenn die Anlagen und die Basiswerte hoch liquide s ind 

und bei einer verlangten Lieferung jederzeit erworben oder verkauft werden können. Die 
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Fondsleitung muss jederzeit uneingeschränkt über diese Basiswerte oder Anlagen ver-

fügen können. 

 

5. Die Fondsleitung kann sowohl standardisierte als auch nicht standardisierte Derivate einset-

zen. Sie kann die Geschäfte mit Derivaten an einer Börse, an einem anderen geregelten, dem 

Publikum offenstehenden Markt oder OTC (Over-the-Counter) abschliessen. 

 

6. a) Die Fondsleitung darf OTC-Geschäfte nur mit beaufsichtigten Finanzintermediären ab -

schliessen, welche auf diese Geschäftsarten spezialisiert sind und eine einwandfreie 

Durchführung des Geschäftes gewährleisten. Handelt es sich bei der Gegenpartei nicht  

um die Depotbank, hat erstere oder deren Garant eine hohe Bonität aufzuweisen. 

 

 b) Ein OTC-Derivat muss täglich zuverlässig und nachvollziehbar bewertet  und jederzeit  

zum Verkehrswert veräussert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestell t wer-

den können. 

 

 c) Ist für ein OTC Derivat kein Marktpreis erhältlich, so muss der Preis  anhand  eines an-

gemessenen und in der Praxis anerkannten Bewertungsmodells gestützt  auf  den Ver-

kehrswert der Basiswerte, von denen das Derivat abgeleitet ist, jederzeit nachvollziehbar 

sein. Vor dem Abschluss eines Vertrags über ein solches Derivat sind grundsätzlich kon-

krete Of ferten von mindestens zwei Gegenparteien einzuholen, wobei der Vert rag mit  

derjenigen Gegenpartei abzuschliessen ist, welche die preislich beste Offerte unterb rei-

tet. Abweichungen von diesem Grundsatz sind zulässig aus Gründen der Risikoverteilung 

oder wenn weitere Vertragsbestandteile wie Bonität oder Dienstleistungsangebot der Ge-

genpartei eine andere Offerte als insgesamt vorteilhafter für die Anleger erscheinen las-

sen. Ausserdem kann ausnahmsweise auf die Einholung von Offerten von mindestens 

zwei möglichen Gegenparteien verzichtet werden, wenn dies im besten Interesse der An-

leger ist. Die Gründe hierfür sowie der Vertragsabschluss und die Preisbestimmung s ind 

nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 

 d) Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragten müssen in Bezug auf die im Rahmen eines 

OTC-Geschäf ts erhaltenen Sicherheiten die Anforderungen an die Sicherheiten gemäss 

Art. 51 KKV-FINMA einhalten. Diese dürfen nicht von der Gegenpartei oder von einer 

dem Konzern der Gegenpartei angehörigen oder davon abhängigen Gesellschafft bege-

ben werden. Der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufweisen.  Die S i-

cherheiten müssen hoch liquide sein, mindestens börsentäglich bewertet werden und in 

Bezug auf  Länder, Märkte und Emittenten angemessen diversifiziert sein, wobei die von 

einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr als 20% des Nettoinven-

tarwerts entsprechen dürfen. Vorbehalten bleiben Ausnahmen für öffentlich garantierte 

oder begebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Die Fondsleitung und deren Beauf t ragten 

müssen die Verfügungsmacht und die Verfügungsbefugnis an den erhaltenen Sicherhe i-

ten bei Ausfall der Gegenpartei jederzeit und ohne Einbezug der Gegenpartei oder deren 

Zustimmung erlangen können. Die erhaltenen Sicherheiten sind bei der Depotbank zu 

verwahren. Die erhaltenen Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei einer 

beaufsichtigten Drittverwahrstelle verwahrt werden, wenn das Eigentum an den Sicher-

heiten nicht übertragen wird und die Drittverwahrstelle von der Gegenpartei unabhängig 

ist. 
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7. Bei der Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagebeschränkungen (Maximal- und  Mi-

nimallimiten) sind die Derivate nach Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung zu berücksich-

tigen. 

 

8. Der Prospekt enthält weitere Angaben: 

- zur Bedeutung von Derivaten im Rahmen der Anlagestrategie 

- zu den Auswirkungen der Derivateanwendung auf das Risikoprofil des Anlagefonds 

- zu den Gegenparteirisiken von Derivaten 

- zu der aus der Verwendung von Derivaten resultierenden erhöhten Volatilität und dem erhöh-

ten Gesamtengagement (Hebelwirkung) 

- zur Sicherheitenstrategie 

 

 

§ 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten 

 
1. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Anlagefonds keine Kredite gewähren. 

 

2. Die Fondsleitung darf für den Anlagefonds höchstens im Umfang von 10% seines Net tover-

mögens vorübergehend Kredite aufnehmen (maximale Laufzeit des Kredits  von 30 Tagen) 

und diese nicht für die Anschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagefonds verwen-

den.  

 

 

§ 14 Belastung des Fondsvermögens 

 
1. Die Fondsleitung darf zulasten des Anlagefonds nicht mehr als 25% des Net tofondsvermö-

gens verpfänden oder zur Sicherung übereignen. 

 

2. Die Belastung des Nettovermögens des Anlagefonds mit Bürgschaften ist nicht gestattet . Ein 

engagementerhöhendes Kreditderivat gilt nicht als Bürgschaft im Sinne dieses Paragraphen. 

 

 

C Anlagebeschränkungen 
 
 

§ 15 Risikoverteilung 

 
1. In die Risikoverteilungsvorschriften sind einzubeziehen: 

 

a) Anlagen gemäss § 8, mit Ausnahme der indexbasierten Derivate, sofern der Index hinre i-

chend diversifiziert ist und für den Markt, auf den er sich bezieht, repräsentat iv ist  und in 

angemessener Weise veröffentlicht wird; 

 

b) f lüssige Mittel gemäss § 9; 

 



 

 34 

c) Forderungen gegen Gegenparteien aus OTC-Geschäften. 

 

2. Gesellschaften, die aufgrund internationaler Rechnungslegungsvorschrif ten einen Konzern 

bilden, gelten als ein einziger Emittent. 

 

3. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 10% 

des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.  

Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 

5% des Fondsvermögens angelegt sind, darf 40% des Fondsvermögens nicht übers teigen. 

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4 und 5 nachfolgend. 

 

4. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Fondsvermögens in Guthaben auf  Sicht und auf  

Zeit bei derselben Bank anlegen. In diese Limite sind sowohl die flüssigen Mittel gemäss § 9 

als auch die Anlagen in Bankguthaben gemäss § 8 einzubeziehen. 

 

5. Die Fondsleitung darf höchstens 5% des Fondsvermögens in OTC-Geschäften bei derselben 

Gegenpartei anlegen. Ist die Gegenpartei eine Bank, die ihren Sitz in der Schweiz oder in ei-

nem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder einem anderen Staat, in welchem s ie ei-

ner Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist, so erhöht  s ich diese 

Limite auf  10% des Fondsvermögens; 

 

Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Sicherheiten in Form von liquiden Akt i-

ven gemäss den Vorgaben der FINMA (Art. 50 bis 55 KKV-FINMA) abgesichert,  so werden 

diese Forderungen bei der Berechnung des Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt.  

 

6. Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehenden Ziff. 3 bis 5 desselben Emit-

tenten bzw. Schuldners dürfen insgesamt 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen.  Vor-

behalten bleiben die höheren Limiten gemäss Ziff. 12 und 13 nachfolgend. 

 

7. Anlagen gemäss vorstehendem Ziff. 3 derselben Unternehmensgruppe dürfen insgesamt 20% 

des Fondsvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten gemäss Ziff. 

12 und 13 nachfolgend. 

 

8. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Fondsvermögens in Anteilen desselben Zielfonds 

anlegen. 

 

9. Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte erwerben, die 10% oder mehr der Stimmrechte 

ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsleitung e i-

nes Emittenten auszuüben. 

 

10. Die Fondsleitung darf für das Fondsvermögen unter 10% der stimmrechtslosen Beteiligungs-

papiere, der Schuldverschreibungen und/oder Geldmarktinstrumente desselben Em ittenten 

sowie höchstens 25% der Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen erwerben. 

 

 Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich im Zeitpunkt des Erwerbs der Bruttobetrag der 

Schuldverschreibungen, der Geldmarktinstrumente oder der Anteile an anderen kollektiven 

Kapitalanlagen nicht berechnen lässt. 
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11. Die Beschränkungen der vorstehenden Ziff. 9 und 10 sind nicht anwendbar auf Ef fek ten und 

Geldmarktinstrumente, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus 

der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters,  denen 

die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garan-

tiert werden. 

 

12. Die in Zif f . 3 erwähnte Grenze von 10% ist auf  35% angehoben, wenn die Ef fekten oder 

Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaf t aus 

der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters,  denen 

die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garan-

tiert werden. Die vorgenannten Effekten oder Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwe n-

dung der Grenze von 40% nach Ziff. 3 ausser Betracht. Die Einzellimiten von Ziff. 3 und 5 je-

doch dürfen mit der vorliegenden Limite von 35% nicht kumuliert werden. 

 

13. Die in Zif f. 3 erwähnte Grenze von 10% ist auf 100% angehoben,  wenn d ie Ef fekten oder 

Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaf t 

aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, d e-

nen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder ga-

rantiert werden. In diesem Fall muss der Anlagefonds Effekten oder Geldmarkt instrumente 

aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halten; höchstens 30% des Fondsvermö-

gens dürfen in Effekten oder Geldmarktinstrumenten derselben Emission angelegt we rden. 

Die vorgenannten Effekten oder Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwendung der Gre n-

ze von 40% nach Ziff. 3 ausser Betracht. 

 

 Als Emittenten bzw. Garanten im obigen Sinne sind neben den OECD-Staaten und den öffent-

lich-rechtlichen Körperschaften aus OECD-Mitgliedstaaten folgende internationale Organisati-

onen zugelassen: Europäische Union (EU), Europarat, Sozialer Entwicklungsfonds des Euro-

parates, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Europäische 

Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), Europäische Investitionsbank (EIB),  Inte r-

amerikanische Entwicklungsbank (IADB), Nordic Investment Bank (NIB), Asiatische Entwick-

lungsbank (ASDB), Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), Internationaler Währungsfonds,  

Europäischer Stabilitätsmechanismus Fonds (ESM), Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 

(EFSF), Internationale Finanz-Corporation (IFC) und die Eurofima (Europäische Gesellschaf t  

für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial). 
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IV. Berechnung des Nettoinventarwertes sowie Ausgabe 

und Rücknahme von Anteilen 
 

 

§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes 

 
1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quo ten) wird 

zum Verkehrswert auf  Ende des Rechnungsjahres und für jeden anderen im Prospekt  ange-

gebenen Zeitpunkt, sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen 

werden, in der Rechnungseinheit berechnet. An Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märk te 

der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeierta-

ge), f indet keine Bewertung des Fondsvermögens statt. 

 

2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt g e-

handelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. An-

dere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit  dem Preis 

zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt  

würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angeme s-

sene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 

 

3. Of fene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert  

bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem 

Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Zif f. 2 

bewerten. 

 

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen 

geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt  best immt: 

Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Ko n-

stanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis ange-

glichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrund lage  

der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktue l-

lem Marktpreis in der Regel auf  die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen 

Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.  

 

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet.  Bei 

wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrund-

lage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. Aufgelaufene Marchzin-

sen können auf jeden Bewertungstag hin abgegrenzt werden. 

 

6. Der Nettoinventarwert des Anteils einer Anteilsklasse ergibt sich aus der der betref fenden 

Anteilsklasse zukommenden Quote des Anlagefonds, vermindert um allfällige Schuldverpflich-

tungen, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Um-

lauf  befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf 2 Dezimalstellen ge-

rundet. 
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7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbind-

lichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der 

Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Ers tausgabe 

einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der für jede Anteilsklasse zuf liessenden Betreffnis -

se bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: 

 

a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; 

 

b) auf  den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einze l-

nen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen 

der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes un-

terschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen A n-

teilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions - oder Kos-

tenbelastungen anfallen; 

 

c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (ein-

schliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und  Kommiss ionen) an d ie v er-

schiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilskla s-

sen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, na-

mentlich, wenn für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssä t-

ze zur Anwendung gelangen oder wenn klassenspezifische Kostenbelastungen erf o l-

gen; 

 

d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapital-

erträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge 

aus Transaktionen (beispielsweise aus Währungsabsicherungsgeschäften) anfallen, die 

nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht je-

doch proportional zu deren Quote am Nettovermögen, getätigt wurden. 

 

 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

 
1. Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile werden am Auftragstag b is zu einem be-

stimmten im Prospekt genannten Zeitpunkt entgegengenommen. Der für die Ausgabe und 

Rücknahme massgebende Preis der Anteile wird frühestens an dem Auftragstag folgenden 

Bankwerktag (Bewertungstag) ermittelt (Forward Pricing). Der Prospekt regelt die Ei nzelhei-

ten. 

 

2. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am Bewertungstag gestützt  

auf  die Schlusskurse des Vortages gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwert je Anteil. Bei 

der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann zum Nettoinventarwert eine Ausgabekom-

mission gemäss § 18 zugeschlagen resp. eine Rücknahmekommission gemäss § 18 vom Net-

toinventarwert abgezogen werden. 

 

 Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (namentlich marktübliche Courtagen,  

Kommissionen, Steuern und Abgaben), die dem Anlagefonds aus der Anlage des einbezahl-

ten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der 

Anlagen erwachsen, werden dem Fondsvermögen belastet. 
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3. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit einstellen sowie Anträge auf  Zeich-

nung oder Umtausch von Anteilen zurückweisen. 

 

4. Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der Anleger die Rückzahlung der Anteile 

vorübergehend und ausnahmsweise aufschieben, wenn: 

 

a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des Fonds-

vermögens bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen Markt b e-

schränkt oder ausgesetzt ist; 

 

b) ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer oder anderer Notfall vorliegt; 

 

c) wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Beschränkungen sonstiger Über-

tragungen von Vermögenswerten Geschäfte für den Anlagefonds undurchführbar 

werden; 

 

d) zahlreiche Anteile gekündigt werden und dadurch die Interessen der übrigen Anleger 

wesentlich beeinträchtigt werden können. 

 

5. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub unverzüglich der Prüfgesellschaft, der 

Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit. 

 

6. Solange die Rückzahlung der Anteile aus den unter Ziff. 4 lit. a bis c genannten Gründen auf-

geschoben ist, findet keine Ausgabe von Anteilen statt. 

 

 

V. Vergütungen und Nebenkosten  
 
 

§ 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger 

 
1. Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunste n der 

Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertriebsträgern im In- und Ausland von zusam-

men höchstens 5% des Nettoinventarwertes belastet werden. Der zurzeit massgebliche 

Höchstsatz ist aus dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anlege r er-

sichtlich. 

 

2. Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Rücknahmekommission zugunsten 

der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertriebsträgern im In- und Aus land von zu-

sammen höchstens 3% des Nettoinventarwertes belastet werden. Der zurzeit massgebliche 

Höchstsatz ist aus dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger e r-

sichtlich. 

 
3. Für die Auszahlung der Liquidationserlöse im Falle der Auflösung des Anlagefonds berechnet 

die Depotbank dem Anleger auf dem Rücknahmepreis seiner Anteile eine Kommission von 

maximal 0.50%. 
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§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Anlagefonds 

 
1. Für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds und alle Aufgaben 

der Depotbank wie die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungs-

verkehrs und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben stellt die Fondsleitung zulasten des 

Anlagefonds eine Verwaltungskommission auf den Nettoinventarwert des Anlagefonds, deren 

maximale Höhe in nachfolgender Tabelle genannt wird, in Rechnung, die pro  rata temporis 

bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet  und  jeweils 

monatlich ausbezahlt wird (Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission). 

 

Die Fondsleitung kann folgende maximale Verwaltungskommissionen per annum erheben: 

 

Anteilsklasse: max. Verwaltungskommission 

A 1.90% 

B 1.90% 

C 1.15% 

K 1.15% 

Kt 1.15% 

M 1.15% 

Ma 1.15% 

V 1.00% 

W 1.00% 

 

 

Die Entschädigung der Depotbank für die Ausübung ihrer Aufgaben geht zulasten der Fonds-

leitung. Die Kosten für die Aufbewahrung des Fondsvermögens durch Dritt- und Sammelver-

wahrer werden dem Fonds überdies separat belastet. 

 

Der ef fektiv angewandte Satz der Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission ist j e-

weils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich. 

 

2. Die Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Aus-

lagen, die ihnen in Ausführung des Kollektivanlagevertrages entstanden sind: 

 

a) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Auflösung, oder Verein i-
gung des Anlagefonds; 

 
b) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde; 

 
c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Revision sowie für Bescheinigungen im 

Rahmen von Gründung, Änderungen, Auflösung oder Vereinigungen des Anlagefonds; 

 
d) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit Gründung, Änderungen, 

Auf lösung oder Vereinigung des Anlagefonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der 
Interessen des Anlagefonds und seiner Anleger; 

 
e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Anlagefonds  sowie sämt liche 

Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten,  welche 



 

 40 

nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben sind; 

 
f ) Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahres- und Halbjahresberichte des 

Anlagefonds; 

 
g) Kosten für eine allfällige Eintragung des Anlagefonds bei einer ausländischen Aufsichts-

behörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, 
Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Aus-
land; 

 
h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten 

durch den Anlagefonds, einschliesslich der Honorarkosten für externe Beraterinnen und 
Berater; 

 
i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Fonds eingetragenem geis-

tigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des Fonds; 

 
j) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Anle-

gerinteressen durch die Fondsleitung, den Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanl a-
gen oder die Depotbank verursacht werden. 

 
3. Zusätzlich trägt der Anlagefonds sämtliche, aus der Verwaltung erwachsenden Nebenkosten 

für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Gebühren, Abgaben usw.) .  

Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen 

verrechnet. 

 

4. Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss den Bestimmungen im Prospekt 

Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen und Rabatte,  um 

die auf  den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren, 

bezahlen. 

 

5. Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die unmittelbar oder mi t-

telbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit  der sie durch gemein-

same Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Betei-

ligung verbunden ist ("verbundene Zielfonds"), so darf sie allfällige Ausgabe- oder Rücknah-

mekommissionen der verbundenen Zielfonds nicht dem Anlagefonds belasten. 

 

 

VI. Rechenschaftsablage und Prüfung 
 
 

§ 20 Rechenschaftsablage 

 
1. Die Rechnungseinheit des Anlagefonds ist CHF. 

 

2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. 

 

3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondslei-

tung einen geprüften Jahresbericht des Anlagefonds (erstmals per 31. Dezember 2016). 
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4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht 

die Fondsleitung einen Halbjahresbericht des Anlagefonds. 

 

5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 4 bleibt vorbehalten. 

 

 

§ 21 Prüfung 

 
Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen 

Vorschriften wie auch Standesregeln der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA ein-

gehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahresrechnung erscheint im 

Jahresbericht. 

 

 

VII. Verwendung des Erfolges 
 

§ 22 

 
1. Ausschüttungsklassen 

 

(a) Der Nettoertrag des Anlagefonds wird jährlich pro Anteilsklasse spätestens innerhalb 

von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres in der jeweiligen Rech-

nungseinheit an die Anleger ausgeschüttet. Die Fondsleitung kann zusätzl ich Zwi-

schenausschüttungen aus den Erträgen vorsehen. 

 

(b) Bis zu 30% des Nettoertrages einer Anteilsklasse können jeweils auf die neue Rec h-

nung vorgetragen werden. Auf eine Ausschüttung kann verzichtet und der gesamte 

Nettoertrag kann auf neue Rechnung vorgetragen werden, wenn 

 

• der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die vorgetragenen Ert räge 

aus f rüheren Rechnungsjahren der kollektiven Kapitalanlage oder einer Anteils-

kasse weniger als 1% des Nettoinventarwertes der kollektiven Kapitalanlage 

oder der Anteilsklasse beträgt, und 

 

• der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die vorgetragenen Ert räge 

aus f rüheren Rechnungsjahren der kollektiven Kapitalanlage oder einer Anteils-

klasse weniger als eine Einheit der Rechnungseinheit der kollektiven Kapitalan-

lagen bzw. der Anteilsklasse beträgt. 

 

(c) Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten können von der 

Fondsleitung ausgeschüttet oder zur Wiederanlage zurückbehalten werden. 

 

2.  Thesaurierungsklassen 

 

(a) Der Nettoertrag des Anlagefonds wird jährlich pro Anteilsklasse spätestens innerhalb 

von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres dem Fondsvermögen zur 
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Wiederanlage hinzugefügt. Die Fondsleitung kann auch Zwischenthesaurierungen des 

Ertrages beschliessen. Vorbehalten bleiben allfällige auf der Wiederanlage erhobene 

Steuern und Abgaben. 

 

(b) Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten können 

von der Fondsleitung zur Wiederanlage zurückbehalten werden. 

 

 

VIII. Publikationen des Anlagefonds 
 

§ 23 

 
1. Publikationsorgan des Anlagefonds ist das im Prospekt genannte Printmedium oder elektroni-

sche Medium. Der Wechsel des Publikationsorgans ist im Publikationsorgan anzuzeigen. 

 

2. Im Publikationsorgan werden insbesondere Zusammenfassungen, wesentlicher Änderungen 

des Fondsvertrages unter Hinweis auf die Stellen, bei denen die Änderungen im Wortlaut kos-

tenlos bezogen werden können, der Wechsel der Fondsleitung und/oder der Depotbank sowie 

die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen veröffentlicht. Änderungen, die 

von Gesetzes wegen erforderlich sind, welche die Rechte der Anleger nicht berühren oder die 

ausschliesslich formeller Natur sind, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der 

Publikationspflicht ausgenommen werden. 

 
3. Die Fondsleitung publiziert für den Anlagefonds den Ausgabe- und Rücknahmepreis bzw. den 

Nettoinventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" aller Anteilsklassen bei jeder 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com. 

Die Preise werden mindestens zweimal im Monat publiziert. Die Wochen und Wochentage, an 

denen die Publikation stattfindet, werden im Prospekt festgelegt. 

 

4. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Anlegerinformationen und d ie 

jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung, der Depotbank und  

bei allen Vertriebsträgern kostenlos bezogen werden. 

 

 

IX. Umstrukturierung und Auflösung  
 
 

§ 24 Vereinigung 

 
1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank den Anlagefonds mit anderen Anlage-

fonds vereinigen, indem sie auf den Zeitpunkt der Vereinigung die Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeiten des zu übertragenden Anlagefonds auf den übernehmenden Anlagefonds über-

trägt. Die Anleger des übertragenden Anlagefonds erhalten Anteile am übernehmenden Anla-

gefonds in entsprechender Höhe. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird der übert ragende 

Anlagefonds ohne Liquidation aufgelöst und der Fondsvertrag des übernehmenden Anlage-

fonds gilt auch für den übertragenden Anlagefonds. 
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2. Anlagefonds können nur vereinigt werden, sofern: 

 

a) die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen 

 

b) sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden 

 

c) die entsprechenden Fondsverträge bezüglich folgender Bestimmungen grundsätzl ich 

übereinstimmen: 

 

- die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die Risikoverteilung sowie die mit der Anlage 

verbundenen Risiken  

- die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung 

von Sachen und Rechten; 

- die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, die Nebenkosten für den 

An- und Verkauf von Anlagen (Courtagen, Gebühren, Abgaben) die dem Fonds-

vermögen oder den Anlegern belastet werden dürfen; 

- die Rücknahmebedingungen; 

- die Laufzeit des Vertrages und die Voraussetzungen der Auflösung.  

 

d) am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten Anlagefonds bewertet,  das Umtausch-

verhältnis berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten übernommen wer-

den. 

 

e) weder den Anlagefonds noch den Anlegern daraus Kosten erwachsen. Vorbehalten 

bleiben die Bestimmungen gemäss § 19 Ziff. 2 a). 

 

3. Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen Tag in Anspruch nimmt, kann die Auf-

sichtsbehörde einen befristeten Aufschub der Rückzahlung der Anteile der beteiligten Anlage-

fonds bewilligen. 

 

4. Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor der geplanten Veröffentlichung die bea b-

sichtigten Änderungen des Fondsvertrages sowie die beabsichtigte Vereinigung zusammen 

mit dem Vereinigungsplan der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung vor. Der Vereinigungspl an 

enthält Angaben zu den Gründen der Vereinigung, zur Anlagepolitik der beteiligten Anlag e-

fonds und den allfälligen Unterschieden zwischen dem übernehmenden und dem übertragen-

den Anlagefonds, zur Berechnung des Umtauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in 

den Vergütungen, zu allfälligen Steuerfolgen für die Anlagefonds sowie die Stellungnahme der 

kollektivanlagegesetzlichen Prüfgesellschaft. 

 

5. Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen des Fondsvert rages sowie die 

beabsichtigte Vereinigung und deren Zeitpunkt zusammen mit dem Vereinigungsplan mindes-

tens zwei Monate vor dem von ihr festgelegten Stichtag im Publikationsorgan der beteil igten 

Anlagefonds. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde i n-

nert 30 Tagen nach der Publikation Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des 

Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile in bar verlangen können. 
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6. Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die ordnungsgemässe Durchführung der Vereini-

gung und äussert sich dazu in einem Bericht zuhanden der Fondsleitung und der Aufsichtsbe-

hörde.

7. Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den Abschluss der Vereinigung und publiziert

den Vollzug der Vereinigung, die Bestätigung der Prüfgesellschaft zur o rdnungsgemässen

Durchführung sowie das Umtauschverhältnis ohne Verzug im Publikationsorgan der beteil ig-

ten Anlagefonds.

8. Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächsten Jahresbericht des übernehmenden

Anlagefonds und im allfällig vorher zu erstellenden Halbjahresbericht. Für den übertragenden

Anlagefonds ist ein geprüfter Abschlussbericht zu erstellen, falls die Vereinigung nicht auf den

ordentlichen Jahresabschluss fällt.

§ 25 Laufzeit des Anlagefonds und Auflösung

1. Der Anlagefonds besteht auf unbestimmte Zeit.

2. Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung des Anlagefonds durch f ris tlose

Kündigung des Fondsvertrages herbeiführen.

3. Der Anlagefonds kann durch Verfügung der Aufsichtsbehörde aufgelöst werden, insbesondere

wenn der Anlagefonds spätestens ein Jahr nach Ablauf der Zeichnungsfrist (Lancierung) oder

einer längeren, durch die Aufsichtsbehörde auf Antrag der Fondsleitung und der Depotbank

erstreckten Frist nicht über ein Nettovermögen von 5 Millionen Schweizer Franken (oder Ge-

genwert) verfügt.

4. Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflösung unverzüglich bekannt und veröffent-

licht sie im Publikationsorgan.

5. Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrages darf die Fondsleitung den Anlagefonds unver-

züglich liquidieren. Hat die Aufsichtsbehörde die Auflösung des Anlagefonds verfügt, so muss

dieser unverzüglich liquidiert werden. Die Auszahlung des Liquidationserlöses an die Anleger

ist der Depotbank zu übertragen. Sollte die Liquidation längere Zeit beanspruchen,  kann d er

Erlös in Teilbeträgen ausbezahlt werden. Vor der Schlusszahlung muss die Fondsleitung die

Bewilligung der Aufsichtsbehörde einholen.

X. Änderung des Fondsvertrages, Wechsel der Fonds-

leitung oder Depotbank

§ 26

Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden, oder besteht die Absicht, Anteilsklassen zu verei-

nigen oder die Fondsleitung oder die Depotbank zu wechseln, so hat der Anleger die Möglichkeit,  bei 

der FINMA innert 30 Tagen nach der Publikation Einwendungen zu erheben. In der Publikation infor-
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miert die Fondsleitung die Anleger darüber, auf welche Fondsvertragsänderungen s ich die Pr üfung 

und die Feststellung der Gesetzeskonformität durch die FINMA erstrecken. Bei einer Änderung des 

Fondsvertrages (inkl. Vereinigung von Anteilsklassen) können die Anleger überdies unter Beachtung 

der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile verlangen. Vorbehalten bleiben die Fälle gemäss § 

23 Zif f . 2, welche mit Zustimmung der FINMA von der Publikationspflicht ausgenommen sind. 

XI. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

§ 27

1. Der Anlagefonds untersteht schweizerischem Recht, insbesondere dem Bundesgesetz über

die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), der Verordnung über die kollekt iven

Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) sowie der Verordnung der FINMA über die kol-

lektiven Kapitalanlagen vom 27. August 2014 (KKV-FINMA).

Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung.

2. Für die Auslegung des Fondsvertrages ist die deutsche Fassung massgebend.

3. Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 17. Juni 2019 in Kraft.

4. Der vorliegende Fondsvertrag ersetzt den Fondsvertrag vom 15. Dezember 2018.

5. Bei der Genehmigung des Fondsvertrages prüft die FINMA sämtliche Bestimmungen des

Fondsvertrags und stellt deren Gesetzeskonformität fest.

Die Fondsleitung: GAM Investment Management (Switzerland) AG 

Die Depotbank: State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich 

§ 28 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik 
Deutschland

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle Erwerber von Anteilen des 
JULIUS BÄR EDELWEISS FUND EQUITY (CHF) in der Bundesrepublik Deutschland, indem 
sie den Prospekt mit Bezug auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland präzisieren 
und ergänzen:

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Zahlstelle:    DekaBank
    Deutsche Girozentrale
    Mainzer Landstraße 16,
    60325 Frankfurt am Main,

Informationsstelle:   GAM (Deutschland) AG
    Taunusanlage 15
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D-60325 Frankfurt am Main

Kostenregelung 

Die Zahlstellen bzw. die in Deutschland im Zusammenhang mit dem Vertrieb erforderlichen (Abwick-

lungs-) Stellen dürfen dem Anleger keine zusätzliche Kosten und Spesen, insbesondere die mit den 

Kundenaufträgen verbundenen Transaktionskosten, belasten. 

Publikationen 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Subfonds bzw. der in Deutschland vertriebenen Anteilsklas-

sen werden auf www.funds.gam.com veröffentlicht. Die Einladungen zur Generalversammlung und 

anderen Versammlungen erfolgen durch Publikation im Bundesanzeiger. Sonstige Mitteilungen an die 

Anleger (Anteilinhaber) werden per Anlegerschreiben mitgeteilt sowie auf www.funds.gam.com publi-

ziert. 

Rücknahme und Umtausch von Anteilen 

Anleger können bei der deutschen Zahlstelle jederzeit ihre Anteile zur Rücknahme und zum Umtausch 

einreichen. Rücknahmeerlöse, Ausschüttungen und etwaige sonstige Zahlungen können über die 

deutsche Zahlstelle geleitet und von dieser ausgezahlt werden. 

Informationen und Unterlagen 

Der Rechtsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die 

Jahres- und Halbjahresberichte des JULIUS BÄR EDELWEISS FUND EQUITY (CHF) können an 

jedem Bankarbeitstag in Papierform kostenlos bei der oben genannten Informationsstelle bezogen 

oder unter www.funds.gam.com abgerufen werden. Des Weiteren sind bei der Informationsstelle auch 

kostenlos einsehbar oder erhältlich die Ausgabe- und Rücknahmepreise (gegebenenfalls auch die 

Umtauschpreise). Ferner können dort eingesehen werden sonstige Angaben und Unterlagen, die im 

Herkunftsstaat des schweizerischen Effektenfonds zu veröffentlichen sind. 

Besteuerung von Investmentfondserträgen auf Anlegerebene ab 1. Januar 2018 

Durch die Investmentsteuerreform wurde das bisherige Transparenzprinzip zum 1. Januar 2018 durch 
ein pauschales Besteuerungssystem ersetzt.  

Zum Übergang auf das neue Besteuerungssystem gelten alle Investmentfondsanteile als zum 31. 
Dezember 2017 fiktiv veräußert. Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung wird jedoch erst dann 
steuerpflichtig, wenn die Anteile tatsächlich veräußert werden. 

Auf Ebene des Anlegers sind statt der tatsächlich erzielten Erträge des Investmentfonds die folgenden 
Investmenterträge pauschal steuerpflichtig: 

- Barausschüttungen,
- Vorabpauschalen sowie
- Gewinne aus der Veräußerung oder Rückgabe von Fondsanteilen.

Bei Ausschüttungen aus dem Investmentfonds ist der tatsächlich gezahlte Ausschüttungsbetrag (Bar-
ausschüttungsbetrag) steuerpflichtig.  

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen in einem Kalenderjahr geringer sind 
als ein pauschal ermittelter Basisertrag (Rücknahmepreis zu Beginn des Kalenderjahres multipliziert 
mit 70 Prozent des Basiszinses, einer jährlich veröffentlichten risikolosen Marktverzinsung). Die Vor-
abpauschale ist dabei begrenzt auf den Mehrbetrag, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im 
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalender-
jahres ergibt. Die Vorabpauschale fließt dem Anleger am ersten Kalendertag des Folgejahres zu. 

http://www.funds.gam.com/
http://www.funds.gam.com/
http://www.funds.gam.com/


47 

Der Gewinn aus der Rückgabe bzw. Veräußerung von Fondsanteilen ist nach den neuen Regeln wei-
terhin steuerpflichtig – der Gewinn bzw. Verlust ist dabei um die während der Besitzzeit steuerpflichti-
gen Vorabpauschalen zu vermindern. 

Ab 2018 unterliegen bestimmte inländische Erträge (insbesondere inländische Dividenden sowie Mie-
terträge und Gewinne aus dem Verkauf von inländischen Immobilien) auf der Eingangsseite eines 
Investmentfonds einer Steuer in Höhe von 15 %. Ausländische Quellensteuern können auf Ebene des 
Anlegers nicht mehr angerechnet werden. Dies wird durch eine Teilfreistellung der Erträge auf der 
Ausgangsseite eines Investmentfonds kompensiert, deren Höhe vom steuerlich beurteilten Anlage-
schwerpunkt des Investmentfonds laut Verkaufsprospekt (Aktienfonds, Mischfonds, Immobilienfonds) 
und vom Anlegertyp (natürliche Person, inkorporierter Anleger und sonstiger betrieblicher Anleger) 
abhängt.  

Der anwendbare Teilfreistellungssatz eines Investmentfonds kann sich ändern, wenn sich der steuer-
lich beurteilte Anlageschwerpunkt des Investmentfonds ändert und/oder die für die Qualifizierung als 
Aktien-, Misch- oder Immobilienfonds relevanten Beteiligungs- bzw. Immobilienquoten verletzt werden 
(Grenzverletzung). Eine Grenzverletzung ist jedoch nur schädlich, wenn es sich um eine aktive 
Grenzverletzung handelt. Passive Grenzverletzungen aufgrund von Fehlqualifizierungen oder Markt-
preisänderungen der getätigten Anlagen sollten dagegen unbeachtlich sein, sofern unverzüglich ent-
sprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Sofern es zu einer Änderung des Teilfreistel-
lungssatzes kommen sollte, gelten die Fondsanteile auf Ebene der Anleger als am Tag der Änderung 
des Freistellungssatzes veräußert und als am Folgetag neu erworben. Ein Veräußerungsergebnis aus 
diesem fiktiven Verkauf wird jedoch erst bei tatsächlicher Veräußerung der Fondsanteile besteuert. 

Sofern die (in- als auch ausländischen) Fondsanteile in einem Depot bei einer inländischen Bank ge-
halten werden, erfolgt der Einbehalt der Kapitalertragsteuer, des Solidaritätszuschlags und ggf. der 
Kirchensteuer in der Regel durch das inländische depotführende Kreditinstitut, soweit der Anleger 
nicht vom Steuerabzug befreit ist. Dieser Steuereinbehalt hat abgeltende Wirkung, sofern der inländi-
schen depotführenden Stelle alle Steuerabzugsmerkmale  einschl. möglicher Kirchensteuerpflicht 
vorliegen. Liegen nicht alle Steuermerkmale vor und unterbleibt in Folge dessen bei bestehender Kir-
chensteuerpflicht die Abführung der Kirchensteuer, besteht auch bei inländischer Verwahrung der 
Fondsanteile eine Deklarationspflicht. Gleiches gilt, sofern das inländische depotführende Institut von 
Erträgen aus in- und ausl. thesaurierenden Fonds, die bei einem inländischen depotführenden Kredit-
institut gehalten werden, aufgrund fehlender Kontodeckung nicht den Einbehalt der Kapitalertragsteu-
er, des Solidaritätszuschlags und ggf. der Kirchensteuer vornehmen kann. Bei einer Verwahrung der 
Anteile bei einem ausländischen Kreditinstitut oder sonstigen (Depot-)Stelle besteht weiterhin eine 
Veranlagungspflicht des Anlegers. 

Wichtiger Hinweis 

Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine 
Anlage- oder Steuerberatung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haf-
tung übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit (auch 
rückwirkend) ändern. Investoren wird empfohlen, sich bei ihren Steuer- oder Rechtsberatern über ihre 
individuelle steuerliche Situation im Zusammenhang mit ihren (beabsichtigten) Anlagen zu informie-
ren. 

Verschiedenes 

Der Vertrieb der Anteile des JULIUS BÄR EDELWEISS FUND EQUITY (CHF) ist der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht nach § 310 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches angezeigt 

worden. 




